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Vom „Gottesdienst” zur „Gemeindefeier”?
Prinziplen und Herausforderungen nachkonziliarer Liturgiereform
ans Hollerweger zu 75 Geburtstag

Um gottesdienstliche Fragen wird In Bleibender Bezugspunkt für das gOof-
der katholischen Kırche gestritten, [)as ist tesdienstliche en der katholischen Kir-
nıcht ANeu und das 1St auch nıcht edau- che ın UNSCTCT Zeıt ist das Vatikanische
CIT, sondern in der ache — nıcht immer ın Konzil und seine Liturgiekonstitution
der Form begrüßen. Denn gestrIit- daran hat aps Johannes Paul wıeder-
ten wird oder besser gesagt WO eine holt erinnert. Bei er möglichen und legi-
acC wird, esteht Interesse tımen Kritik einzelnen Entwi  ungen
und exıistiert en ata ware e E} wWenn der veErgunSCHNEN Jahrzehnte ist deshalb AIn

das lıturgische Leben alle kalt heße, Wenn Konzıl und seinen hıturgietheologischen
CS keine Begeisterung und keinen 1der- und pastoralliturgischen Weısungen an

spruch mehr gäbe knüpfen. Fıne heutige Lektüre der Kon-
Um gottesdienstliche Fragen [TNUSS zılstexte kann TEUNC nıcht VvVo ihrer Re-

also in der Kı  he gestritten oder zeptions- und Wirkungsgeschichte abh-
werden, weıl der Gottesdienst zu ent- sehen, sondern INUSS die konziliaren hber-
u dessen gehört, WwWas Kırche ıst und Kır- legungen ın den Kontext der Gegenwart
che ausmacht. Als Quelle und Höhepunkt hineinstellen.
des ganzZen Lebens der 1rc bezeichnet
das Vatikanısche Konzil die Liturgie anz ın diesem Sinn sollen ım Folgen-
(vgl. 10) Deshalb mussen aps und den Prinziıplen der nachkonziliaren Litur-
Bıschöfe die rechte Feijertr des (Gjottesdiens- giereform in Erinnerung erufen und SC
(es tfördern und versuchen, Fehlentwick- genwärtige Herausforderungen bedacht

werden. Dabe! sollen 7zuerst zentralelungen geduldig und konsequent über-
winden. ugleic ıst a Konzil en Grundfragen thematisiert und die aktuel-

len Konflikttelder benannt werden. Aus-aufgegeben, sıch darum mühen, „
nıcht die (‚esetze des gültigen und CI - gehend VON der Liturgiekonstitution, aber
aubten Vollzugs beachtet werden, sondern mMit einem Seitenblick auf die achkon-
auch da die Gläubigen bewußt, tätıg und zıliare Entwicklung siınd dann verschiede-
mıf geistlichem Gewinn daran eilneh- Aspekte beleuchten, die nach dem
men  “ (SC 11) Insofern ıst die Fejer e1nes iıllen und der Te des Konzils für die
lebendigen und fruc  aren (jottesdiens- katholische ıturgie 7 beachten sind. In

einem drıtten und abschließenden Schritttes Aufgabe er Glieder der rche, weıl
dieses Ziel nıcht allein UrcC amtlıiıche Do- geht 05 einıge offene Fragen und
kumente sichergestellt werden kann, SOMN- robleme, die dıe Gegenwart und Zu-
dern jeden Tag Bemühen VOT Ort kunft uUNsSsCTIET Gottesdienste wichtig CI -

verlangt. scheinen.
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Vom "Gottesdienst" zur "Gemeindefeier"? 


Prinzipien und Herausforderungen nachkonziliarer Liturgiereform 

Hans Hollerweger zum 75. Geburtstag 

Um gottesdienstliche Fragen wird in 
der katholischen Kirche gestritten. Das ist 
nicht neu und das ist auch nicht zu bedau­
ern, sondern in der Sache - nicht immer in 
der Form - zu begrüßen. Denn wo gestrit­
ten wird oder - besser gesagt - wo um eine 
Sache gerungen wird, besteht Interesse 
und existiert Leben. Fatal wäre es, wenn 
das liturgische Leben alle kalt ließe, wenn 
es keine Begeisterung und keinen Wider­
spruch mehr gäbe. 

Um gottesdienstliche Fragen muss 
also in der Kirche gestritten oder gerungen 
werden, weil der Gottesdienst zum Zent­
rum dessen gehört, was Kirche ist und Kir­
che ausmacht. Als Quelle und Höhepunkt 
des ganzen Lebens der Kirche bezeichnet 
das 2. Vatikanische Konzil die Liturgie 
(vgl. SC 10). Deshalb müssen Papst und 
Bischöfe die rechte Feier des Gottesdiens­
tes fördern und versuchen, Fehlentwick­
lungen geduldig und konsequent zu über­
winden. Zugleich ist es vom Konzil allen 
aufgegeben, sich darum zu mühen, "daß 
nicht bloß die Gesetze des gültigen und er­
laubten Vollzugs beachtet werden, sondern 
auch daß die Gläubigen bewußt, tätig und 
mit geistlichem Gewinn daran teilneh­
men" (SC 11). Insofern ist die Feier eines 
lebendigen und fruchtbaren Gottesdiens­
tes Aufgabe aller Glieder der Kirche, weil 
dieses Ziel nicht allein durch amtliche Do­
kumente sichergestellt werden kann, son­
dern jeden Tag neues Bemühen vor Ort 
verlangt. 

Bleibender Bezugspunkt für das got­
tesdienstliche Leben der katholischen Kir­
che in unserer Zeit ist das 2. Vatikanische 
Konzil und seine Liturgiekonstitution ­
daran hat Papst Johannes Paul 11. wieder­
holt erinnert. Bei aller möglichen und legi­
timen Kritik an einzelnen Entwicklungen 
der vergangenen Jahrzehnte ist deshalb am 
Konzil und seinen liturgietheologischen 
und pastoralliturgischen Weisungen anzu­
knüpfen. Eine heutige Lektüre der Kon­
zilstexte kann freilich nicht von ihrer Re­
zeptions- und Wirkungsgeschichte ab­
sehen, sondern muss die konziliaren über­
legungen in den Kontext der Gegenwart 
hineinstellen. 

Ganz in diesem Sinn sollen im Folgen­
den Prinzipien der nachkonziliaren Litur­
giereform in Erinnerung gerufen und ge­
genwärtige Herausforderungen bedacht 
werden. Dabei sollen zuerst zentrale 
Grundfragen thematisiert und die aktuel­
len Konfliktfelder benannt werden. Aus­
gehend von der Liturgiekonstitution, aber 
mit einem Seitenblick auf die nachkon­
ziliare Entwicklung sind dann verschiede­
ne Aspekte zu beleuchten, die nach dem 
Willen und der Lehre des Konzils für die 
katholische Liturgie zu beachten sind. In 
einem dritten und abschließenden Schritt 
geht es um einige offene Fragen und 
Probleme, die für die Gegenwart und Zu­
kunft unserer Gottesdienste wichtig er­
scheinen. 
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Problemftelder In der Diskussion Mit dem VOI Martın Osebac aufge-
brachten Stichwort der „Häresie der

Mıt der plakativen Formulierung om Formlosigkeıit”" verbindet sıch der Vor-
„Gottesdienst” ZUTr „Gemeindefeier”? ıst eın wurf,;, die Liturgiereform habe prägende
zentraler Vorwurf autgegriffen, ın dem Ausdrucksformen christlicher Frömmi1g-
sıch viele Anfragen die heutige goLLeSs- keit verändert oder ar abgeschafft und die
dienstliche Praxis bündeln Was macht die rfurcht un das Gespür für das Heilige
Mıtte lıturgischen Handelns au bezie- zerstört.‘ Auch dies habe dazu geführt,

dass der Gottesdienst nıcht mehr als Be-hungsweise Wd>s bestimmt die landläufige
gottesdienstliche Praxıs? Geht N den Men- SCRNUNG mit ott wahrgenommen werde,
schen Im Gottesdienst die Verehrung sondern als eine rein nnerkirchliche Ver-
(,Ottes und das, Wäas Oott für S1e sammlung.
hat und ihnen jetzt tun will. oder 1st der Schliefilich se1 daran erinnert, ass BE-
Gottesdienst für vıele einer rein rade in der Liturgischen ewegung die L1i-

turgıe als das Objektive geschätzt wurde,menschlichen Zusammenkunft geworden,
iın der die Menschen m1t siıch celbst he- das dem Einzelnen vorgegeben war und

VOI dem Cr sıch formen lassen konnte. Imschäftigt sınd und NUur sıch selbst kreı-
sen? Geht CS ihnen die sinnenhafte Er- Bewusstsern der meisten kam lıturgıschen
fahrung der Offenbarung Gaottes, eiıne Ordnungen allein Urc ihr hohes Alter

eine ura Urc die SiE als unveränder“-„Inszenierung” des Evangeliums, wıe
Michael Meyer-Blanck formuliert oder ıch angesehen werden konnten. Diıese

die Selbstinszenierung der (Gemeinde? 1C usste in eine Krise kommen, als bei
Damıt hängt der erdacCc IUMECN, der der Erneuerung der lıturgischen Bücher
Gottesdienst diene heute vornehmlıich unübersehbar wurde, dass alle lıturgischen
oder ar 1Ur noch der zwischenmenschli- Ordnungen Menschenwerk sind und des-
chen Kommunikation.‘ [Die Rede om dia- halb nıcht ınfach objektiv, sondern allen-
logischen Charakter der erneuerten Litur- falls ıntersubjektiv dem Einzelnen n-

überstehen, weiıl s1ıe Werk der IC sind.gıe habe dieser Vorstellung un einer
entsprechenden redseligen Gottesdienst- Doch wird hre objektive Aura nıcht
kultur lor und Tür geöffnet. sat7zweiıse auch durch groifßzügige Auswahl-

Vgl Michael Meyer-Blanck, Inszenierung des Evangeliums. Fın kurzer Gang durch den SONn-
tagsgottesdienst nach der FErneuerten Agende. Göttingen 997
Vgl et[wa rt Koch, Liturgie als Zeiıchendienst Heiligen. Vierzig Jahre nach der Liturgie-
konstitution des I{ Vatikanischen Konzils, in [Ka 00)' /3—92, 1er 81: An die Stelle der
liturgischen Feier des Heilsdialogs zwıischen Ott und den Menschen IS! aber in nicht wenigen
nachkonziıliaren Entwicklungen der menschliche Dialog zwischen dem Priester und der (IE-
meinde Nıcht die Kommunikation (‚ottes mıt NS Menschen steht annn Im Vorder-
grund, sondern Kommunikationsprozesse ın der (Gemeinde selbst.“
Vgl Martın Mosebach:, Häresie der Formlosigkeit, Die römische Liturgie und ihr Feind Wien

2002 (auch CT1'  z Aufl dazıu allerdings auch die Beıträge VOon Joachim Hake, Tho-
mMas Sternberg, Gunda Brüske, lex Stock, Marıanne Regnier, Benedikt Kranemann und (orona
Bamberg 1n Konturen. Rothenfelser Burgbrief 15—27/: Andreas Odenthal, „Häresie der
Formlosigkeit” durch eın „Konzil der Buchhalter”? Überlegungen ZUrT Kritik der Liturgle-
retorm nach Jahren „5acrosanctum Concılium“, ın 003), 242—25/, 250—256;
auch die Rez. VO  — Angelus Häußling in: (2003), 160f.
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Haunerland/Vom "Gottesdienst" zur "Gemeindefeier"? 

1. Problemfelder in der Diskussion 

Mit der plakativen Formulierung Vom 

"Gottesdienst" zur "Gemeindefeier"? ist ein 
zentraler Vorwurf aufgegriffen, in dem 
sich viele Anfragen an die heutige gottes­
dienstliche Praxis bündeln. Was macht die 
Mitte liturgischen Handeins aus bezie­
hungsweise was bestimmt die landläufige 
gottesdienstliche Praxis? Geht es den Men­
schen im Gottesdienst um die Verehrung 
Gottes und um das, was Gott für sie getan 
hat und an ihnen jetzt tun will, oder ist der 
Gottesdienst für viele zu einer rein 
menschlichen Zusammenkunft geworden, 
in der die Menschen mit sich selbst be­
schäftigt sind und nur um sich selbst krei­
sen? Geht es ihnen um die sinnenhafte Er­
fahrung der Offenbarung Gottes, um eine 
"Inszenierung" des Evangeliums, wie 
Michael Meyer-Blanck es formuliert I, oder 
um die Selbstinszenierung der Gemeinde? 
Damit hängt der Verdacht zusammen, der 
Gottesdienst diene heute vornehmlich 
oder gar nur noch der zwischenmenschli­
chen Kommunikation.' Die Rede vom dia­
logischen Charakter der erneuerten Litur­
gie habe dieser Vorstellung und einer 
entsprechenden redseligen Gottesdienst­
kultur Tor und Tür geöffnet. 

Mit dem von Martin Mosebach aufge­
brachten Stichwort der "Häresie der 
Formlosigkeit" verbindet sich der Vor­
wurf, die Liturgiereform habe prägende 
Ausdrucksformen christlicher Frömmig­
keit verändert oder gar abgeschafft und die 
Ehrfurcht und das Gespür für das Heilige 
zerstört. ' Auch dies habe dazu geführt, 
dass der Gottesdienst nicht mehr als Be­
gegnung mit Gott wahrgenommen werde, 
sondern als eine rein innerkirchliche Ver­
sammlung. 

Schließlich sei daran erinnert, dass ge­
rade in der Liturgischen Bewegung die Li­
turgie als das Objektive geschätzt wurde, 
das dem Einzelnen vorgegeben war und 
von dem er sich formen lassen konnte. Im 
Bewusstsein der meisten kam liturgischen 
Ordnungen allein durch ihr hohes Alter 
eine Aura zu, durch die sie als unveränder­
lich angesehen werden konnten. Diese 
Sicht musste in eine Krise kommen, als bei 
der Erneuerung der liturgischen Bücher 
unübersehbar wurde, dass alle liturgischen 
Ordnungen Menschenwerk sind und des­
halb nicht einfach objektiv, sondern allen­
falls intersubjektiv dem Einzelnen gegen­
überstehen, weil sie Werk der Kirche sind. 
Doch wird ihre objektive Aura nicht an­
satzweise auch durch großzügige Auswahl-

Vgl. Michael Meyer-Blanck, Inszenierung des Evangeliums. Ein kurzer Gang durch den Sonn­

tagsgottesdienst nach der Erneuerten Agende. Göttingen 1997. 

Vgl. etwa Kurt Koch, Liturgie als Zeichendienst am Heiligen. Vierzig Jahre nach der Liturgie­

konstitution des Ir. Vatikanischen Konzils, in: IKaZ 33 (2004),73 -92, hier 81: "An die Stelle der 

liturgischen Feier des Heilsdialogs zwischen Gott und den Menschen ist aber in nicht wenigen 

nachkonziliaren Entwicklungen der menschliche Dialog zwischen dem Priester und der Ge­

meinde getreten. Nicht die Kommunikation Gottes mit uns Menschen steht dann im Vorder­

grund, sondern Kommunikationsprozesse in der Gemeinde selbst." 

Vgl. Martin Mosebach, Häresie der Formlosigkeit. Die römische Liturgie und ihr Feind. Wien 

u. a. 2002 (auch 3. erw. Aufl. 2003); dazu allerdings auch die Beiträge von Joachim Hake, Tho­
mas Sternberg, Gunda Brüske, Alex Stock, Marianne Regnier, Benedikt Kranemann und Corona 
Bamberg in: Konturen. Rothenfelser Burgbrief 02/03, 15-27; Andreas Odenthai, "Häresie der 
Formlosigkeit" durch ein "Konzil der Buchhalter"? Überlegungen zur Kritik an der Liturgie­
reform nach 40 Jahren "Sacrosanctum Concilium", in: LJ 53 (2003),242-257, v.a. 250-256; 
auch die Rez. von Angelus Häußling in: ALW 45 (2003), 160f. 
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möglichkeiten der lıturgischen Ordnun- den Anleihen bei der Formensprache einer
CN gefährdet, durch Subjektivismus und ve  en Kultur und die beständige
Willkür der lıturgisch Handelnden aber Verwendung jJahrhundertealter lexte CT-

scheinen dann als eın Hındernis für dasschliefßlich endgültig zerstört‘ Gibt CS

nıcht ängst schon eıne vgottesdienstliche wirkliche Aggiornamento katholischer L1i-
Beliebigkeit, die IUr allzı oft die lıturgl- turgle. Auch diese Erfahrungen und dıe
cschen Felijern banalısiert und trıvial macht? mıiıt ihnen verbundenen Wünsche bılden

Natürlich mussen solche Anfragen den Hıintergrund für die Relecture der L1-
werden. S1e spiegeln Fr- turgiekonstitution vierzig re nach ihrer

fahrungen wiıder, die Menschen mMiıt der CT Verabschiedung.‘
iturgle gemacht haben Eine sSCcC-

r1öse Analyse müsste allerdings nach dem Konziliare PrinzipienHıntergrund dieser Erfahrungen agen:
Sınd konkrete Gottesdienste, die wenig Liturgietheologische Prinzipien
sachgerecht gefeiert werden? Finden sich Liturgie als Felier des Pascha-Mysteriums
liıturgische Konzeptionen, die eine solche
Praxis fördern? der [T USS INan ehrlicher- Die liturgischen Feiern haben ihren
weise SdgcCHh, dass die nachkonziliar Ul- atz ımmer ın eıner konkreten Sıtuation,

hıturgischen UOrdnungen selbst Irä- inden einem konkreten (Irt und
BEI eines solchen Liturgieverständnisses einem konkreten Zeitpunkt Doch
sind? lebt die lıturgische Feier nıcht ur VoO

Bevor Teilc nach den Prinzıpien der dem, was die Menschen einander schen-
nachkonzilharen Liturgiereform gefragt ken 1elimenr hat S1E ıhren eigentlichen
wird, Ist auch die Anfragen und Ankla- Wert darin, dass es in ıhr (Gjottes 7 u-
SCH derer erinnern, welche die [Nan- wendung den Menschen geht. Diese
gelnde Konsequenz liturgischer Erneue- Zuwendung (jottes hat ihren unüberbiet-
FuNng beschwören. Wenn s der Kırche baren Höhepunkt 1Im Christusereignis BC-
die konkreten Menschen der Gegenwart habt Wo Menschen Jetzt ın seiınem Namen
gehe, dann MÜSSE doch ohl auch ihr Zur Felier des (Gottesdienstes 1I1-

kommen, suchen und finden s$1e den An-Gottesdienst ganz 1ım Dienst dieser Men-
schen VON heute stehen. Die grundlegende schluss das Christusereignis, Jesu
Orienherung an der Tradition, die pragen- Tod un seıne Auferstehung, das

Vgl hierzu die verschiedenen Publikationen, die ım Umteld des Jahrestages der Verab-
schiedung der Liturgiekonstitution erschienen sınd, {1wa Joseph Kardinal Ratzınger, re
Konstitution ber dıe heilige Liturgie. Rückblick und Vorblick, In 53 2003), 209—22 $ Dop-
pelheft ' Jahre Liturgiekonstitution Relecture und Zukunft”, in: HID (2003), 157—303;
Liturgiereform ıne bleibende Aufgabe, Jahre Konzilskonstitution ber dıe heilige Litur-
1E Hg Klemens Rıchter Thomas Sternberg, Münster 2004: Dıie Zukunft der Liturgie. (30t-
tesdienst TE nach dem Konzil. Hg Andreas Redtenbacher, Innsbruck—-Wien Hel-
IMUutf Hopıng, „Die siıchtbarste Frucht des Konzils“. Anspruch un Wirklichkeit der erneuerten
Liturgie, In: / weıtes Vatikanum VELrgBESSCHE Anstöße, gegenwärtige Fortschreibungen. Hg
(Günther Wassılowsky (QD 07) Freiburg—-Basel-Wien 2004, l ’ 'och (s Anm. jetzt
uch Remer Kaczynskı, Theologischer Kommentar 7ur Köonsti:tution über die heilige Liturgie
Sacrosanctum Concilium, ın Herders Theologischer Kommentar Zzu /weıten Vatikanıschen
Konzil. Bd Freiburg- Basel-Wıen 2004, 22
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möglichkeiten der liturgischen Ordnun­
gen gefährdet, durch Subjektivismus und 
Willkür der liturgisch Handelnden aber 
schließlich endgültig zerstört? Gibt es 
nicht längst schon eine gottesdienstliche 
Beliebigkeit, die nur allzu oft die liturgi­
schen Feiern banalisiert und trivial macht? 

Natürlich müssen solche Anfragen 
ernst genommen werden. Sie spiegeln Er­
fahrungen wider, die Menschen mit der er­
neuerten Liturgie gemacht haben. Eine se­
riöse Analyse müsste allerdings nach dem 
Hintergrund dieser Erfahrungen fragen: 
Sind es konkrete Gottesdienste, die wenig 
sachgerecht gefeiert werden? Finden sich 
liturgische Konzeptionen, die eine solche 
Praxis fördern? Oder muss man ehrlicher­
weise sagen, dass die nachkonziliar erneu­
erten liturgischen Ordnungen selbst Trä­
ger eines solchen Liturgieverständnisses 
sind? 

Bevor freilich nach den Prinzipien der 
nachkonziliaren Liturgiereform gefragt 
wird, ist auch an die Anfragen und Ankla­
gen derer zu erinnern, welche die man­
gelnde Konsequenz liturgischer Erneue­
rung beschwören. Wenn es der Kirche um 
die konkreten Menschen der Gegenwart 
gehe, dann müsse doch wohl auch ihr 
Gottesdienst ganz im Dienst dieser Men­
schen von heute stehen. Die grundlegende 
Orientierung an der Tradition, die prägen­

den Anleihen bei der Formensprache einer 
vergangenen Kultur und die beständige 
Verwendung jahrhundertealter Texte er­
scheinen dann als ein Hindernis für das 
wirkliche Aggiornamento katholischer Li­
turgie. Auch diese Erfahrungen und die 
mit ihnen verbundenen Wünsche bilden 
den Hintergrund für die Relecture der Li­
turgiekonstitution vierzig Jahre nach ihrer 
Verabschiedung.4 

2. Konziliare Prinzipien 

Liturgietheologische Prinzipien 

Liturgie als Feier des Pascha-Mysteriums 

Die liturgischen Feiern haben ihren 
Platz immer in einer konkreten Situation, 
finden an einem konkreten Ort und zu 
einem konkreten Zeitpunkt statt. Doch 
lebt die liturgische Feier nicht nur von 
dem, was die Menschen einander schen­
ken. Vielmehr hat sie ihren eigentlichen 
Wert darin, dass es in ihr um Gottes Zu­
wendung zu den Menschen geht. Diese 
Zuwendung Gottes hat ihren unüberbiet­
baren Höhepunkt im Christusereignis ge­
habt. Wo Menschen jetzt in seinem Namen 
zur Feier des Gottesdienstes zusammen­
kommen, suchen und finden sie den An­
schluss an das Christusereignis, an Jesu 
Tod und seine Auferstehung, an das 

Vgl. hierzu die verschiedenen Publikationen, die im Umfeld des 40. Jahrestages der Verab­
schiedung der Liturgiekonstitution erschienen sind, etwa Joseph Kardinal Ratzinger, 40 Jahre 
Konstitution über die heilige Liturgie. Rückblick und Vorblick, in: LJ 53 (2003),209-221 ; Dop­
pelheft ,,40 Jahre Liturgiekonstitution - Relecture und Zukunft", in: HID 57 (2003), 157-303; 
Liturgiereform - eine bleibende Aufgabe. 40 Jahre Konzilskonstitution über die heilige litur­
gie. Hg. v. Klemens Richter - Thomas Sternberg, Münster 2004; Die Zukunft der Liturgie. Got­
tesdienst 40 Jahre nach dem Konzil. Hg. v. Andreas Redtenbacher, Innsbruck-Wien 2004; Hel­
mut Hoping, "Die sichtbarste Frucht des Konzils". Anspruch und Wirklichkeit der erneuerten 
Liturgie, in: Zweites Vatikanum - vergessene Anstöße, gegenwärtige Fortschreibungen. Hg. v. 
Günther Wassilowsky (QD 207). Freiburg-Basel-Wien 2004,90-115; Koch (s. Anm. 2); jetzt 
auch Reiner Kaczynski, Theologischer Kommentar zur Konstitution über die heilige Liturgie 
Sacrosanctum Concilium, in: Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen 
Konzil. Bd. 2. Freiburg-Basel-Wien 2004,1-227. 



Haunerland/Vom „Gottesdienst”“ 7Ur „Gemeindefejer”?

Pascha-Mysterium. enn Liturgie BC- telpunkt stellen“®. Tatsächlich steht Jesus
ftejert wiırd, ırd das edächtnıs seINEeSs Christus in der Miıtte, W (Gjottesdienste
es un seiner Auferstehung gefeiert. So Vo  — ihrer theologischen Miıtte, dem
bestimmt dıe Liturgiekonstitution das Pascha-Mysterium, her verstanden un
Pascha-Mysterium als die Mitte des chrıst- gefeiert werden.
lichen aubens un des christlichen
(jottesdienstes.” Deshalb geht 6S ım (30t- Iturgie als Heiligung des Menschen
tesdienst die Vergegenwärtigung eines un nbetung GOttes
Heilsereignisses, das ın der Vergangenheit
legt, gerade eshalb aber auch eine Wirk- Im Verständnis vergangener Zeiten
ichkeit Ist, Von der her wır leben können. wurde Liıturgie wesentlich, wenn nıcht

Im Pascha-Mysterium Jesu bricht aber ausschließlich als der Oott geschuldete
zugleic die endgültige Zukunft die Kult angesehen. Gottesdienst wurde gefel-
(‚ott Hür Uuns bereıitet hat Deshalb ıst die ‚Ott die Ehre geben und ıh
lıturgische Feier nicht DUr 38 die Vergan- anzubeten. [Jas bleibt richtig un wichtig.
genheit gerichtet, sondern auch 1ın die 7u- Aber das Konzil erganzt diese Sıcht,
kunft Wır leben bereits jetzt VOoO  - der Voll- etwa im zentralen Artıkel der iturgle-
endung des Heils, wenn sıch das en konstitution davon spricht, dass ın der UG
der Welt vollenden wırd und die turgıe dıe Heiligung des Menschen be
Schöptung der Auferstehung Jesu An- zeichnet und ewirkt un der gesamte
eıl erhalten wird. Auch diese Wirklichkeit Ööffentliche ult vollzogen wird.
bricht 17} unserer Liturgie immer schon auf Natürlıch kann der Mensch Oott NUur

verehren, weil er Von (Jott erutfenund ird hier VOTaUS£CHNOMMEN. 50 be-
rühren sıch ım Gottesdienst Vergangen- und Zum Ottesio| befähigt wurde. Inso-
heit, Gegenwart und Zukunft fern geht die Heiligung des Menschen dem

FEine solche Bestimmung der Sinn- kultischen Handeln des Menschen ogisch
spitze christlicher Liturgie wird durchaus VOTAaUS Oftt geht auf den Menschen Z

einem Kriıterium sachgerechter Feler- spricht ıhm 1n seinem Wort un
praxIıs. (‚ottesdienst i eben mehr als chenkt ıhm seine na Das erst befähigt
menschliches Miteinander und menschlıiı- den Menschen, ıhm Antwort geben
che Zuwendung. In seinem Nachsynoda- niıcht zuletzt 1 ebet und in der Anbe-
len Schreiben Ecclesia In Europa formulijert tung.‘
A  S aps Johannes Paul sehr einfach und So ıst dıe Liturgie der Ort, dem
ennoch reifen In den lıturgischen ‚Ott an seinem Volk andelt und den
Feiern mMussen Wiıir Jesus wieder IMN den Mit- Menschen heiligt das ıst die herabstei-

Vgl u.0. Zur Sache Irmgard Pahl. Das Paschamysterium ın seıner zentralen Bedeutung für
die Gestalt christlicher Liturgie, In: (1996) 7/1—93, mit Anm
Papst Johannes Paul [L., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia In uTrOpAa. unı
2003, Nr. VAS 161, 65)
Natürliıch annn der Kultbegriff anders gefüllt werden, dass etiwa der repräsentatıve Kullt auch
ın seiner heilsvergegenwärtigenden Dıimension 1n den Blick kommt. In diesem Sınn ırd INa  _

den Kultbegriff bei (O)do Casel oder auch Jüngst bei Helmut Hopıng (S. Anm 95f verstehen
können. och scheint dieser Kultbegriff ın der gegenwärtigen deutschsprachigen Dıskussion
die Frage her verdunkeln, weil] doch immer TSI 0O einem Kultbegriff abgegrenzt WOT-
den 8 der allein auf die Gorttesverehrung bezogen ısi.
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Pascha-Mysterium. Denn wo Liturgie ge­
feiert wird, wird das Gedächtnis seines 
Todes und seiner Auferstehung gefeiert. So 
bestimmt die Liturgiekonstitution das 
Pascha-Mysterium als die Mitte des christ­
lichen Glaubens und des christlichen 
Gottesdienstes.5 Deshalb geht es im Got­
tesdienst um die Vergegenwärtigung eines 
Heilsereignisses, das in der Vergangenheit 
liegt, gerade deshalb aber auch eine Wirk­
lichkeit ist, von der her wir leben können. 

Im Pascha-Mysterium Jesu bricht aber 
zugleich die endgültige Zukunft an, die 
Gott für uns bereitet hat. Deshalb ist die 
liturgische Feier nicht nur in die Vergan­
genheit gerichtet, sondern auch in die Zu­
kunft. Wir leben bereits jetzt von der Voll­
endung des Heils, wenn sich das Leben 
der Welt vollenden wird und die ganze 
Schöpfung an der Auferstehung Jesu An­
teil erhalten wird. Auch diese Wirklichkeit 
bricht in unserer Liturgie immer schon auf 
und wird hier vorausgenommen. So be­
rühren sich im Gottesdienst Vergangen­
heit, Gegenwart und Zukunft. 

Eine solche Bestimmung der Sinn­
spitze christlicher Liturgie wird durchaus 
zu einem Kriterium sachgerechter Feier­
praxis. Gottesdienst ist eben mehr als 
menschliches Miteinander und menschli­
che Zuwendung. In seinem Nachsynoda­
len Schreiben Ecclesia in Europa formuliert 
es Papst Johannes Paul II. sehr einfach und 
dennoch treffend: "In den liturgischen 
Feiern müssen wir Jesus wieder in den Mit­

telpunkt stellen" 6. Tatsächlich steht Jesus 
Christus in der Mitte, wo Gottesdienste 
von ihrer theologischen Mitte, dem 
Pascha-Mysterium, her verstanden und 
gefeiert werden. 

Liturgie als Heiligung des Menschen 

und Anbetung Gottes 

Im Verständnis vergangener Zeiten 
wurde Liturgie wesentlich, wenn nicht 
ausschließlich als der Gott geschuldete 
Kult angesehen. Gottesdienst wurde gefei­
ert, um Gott die Ehre zu geben und ihn 
anzubeten. Das bleibt richtig und wichtig. 
Aber das Konzil ergänzt diese Sicht, wenn 
es etwa im zentralen Artikel 7 der Liturgie­
konstitution davon spricht, dass in der Li­
turgie die Heiligung des Menschen be­
zeichnet und bewirkt und der gesamte 
öffentliche Kult vollzogen wird. 

Natürlich kann der Mensch Gott nur 
verehren, weil er zuvor von Gott berufen 
und zum Gotteslob befähigt wurde. Inso­
fern geht die Heiligung des Menschen dem 
kultischen Handeln des Menschen logisch 
voraus. Gott geht auf den Menschen zu, 
spricht zu ihm in seinem Wort und 
schenkt ihm seine Gnade. Das erst befähigt 
den Menschen, ihm Antwort zu geben ­
nicht zuletzt im Gebet und in der Anbe­
tung.7 

So ist die Liturgie der Ort, an dem 
Gott an seinem Volk handelt und den 
Menschen heiligt - das ist die herabstei-

Vgl. SC 6 u.ö. Zur Sache 1rmgard Pahl, Das Paschamysterium in seiner zentralen Bedeutung für 
die Gestalt christlicher Liturgie, in: LJ 46 (I996), 71-93, v.a. 78 mit Anm. 20 (Lit.). 

6 	 Papst Johannes Paul 11., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in Europa. 28. Juni 
2003, Nr. 71 (VAS 161,65). 

7 	 Natürlich kann der Kultbegriff anders gefüllt werden, so dass etwa der repräsentative Kult auch 
in seiner heilsvergegenwärtigenden Dimension in den Blick kommt. In diesem Sinn wird man 
den Kultbegriff bei Odo Casel oder auch jüngst bei Helmut Hoping (s. Anm. 4), 95f verstehen 
können. Doch scheint dieser Kultbegriff in der gegenwärtigen deutschsprachigen Diskussion 
die Frage eher zu verdunkeln, weil er doch immer erst von einem Kultbegriff abgegrenzt wer­
den muss, der allein auf die Gottesverehrung bezogen ist. 
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gende, katabatısche Dimension unseres Liturgle als priesterliches Wirken
Christi und seıner KırcheGottesdienstes. Zugleich aber hat CTr eıne

anabatische Dimension: ıturgıe ıst auch
der Ort, dem die Menschen (Gott (zott Der hereıts Artikel der Li-
seın lassen, ih verehren un auf seınen turglekonstitution bringt fast S etwas wıe
NruAntwort geben. eine Dehinition der ıturgıe:

In diesem 7ueimander VON atabatı- „Mıt Recht gilt also die Liturgie als Voll-
scher un anabatıischer Dımension, VOon ZUC des Priesteramtes Jesu Christi: durch
göttlichem Heiıl und menschlicher Anbe- sinnenfällige Zeichen ırd In ıhr dıe Heili
tung, VONn (‚ottes Waort und der Antwort des Menschen hezeichnet und In Je P1-
des Menschen vollzieht sıch ın der ıturgıe SEHET Weise hewirkt und 'Om mystischen
das, Was als gottesdienstlicher Dialog ZWI1- Leib hrıstı, das heifßt dem Haupt und den
cschen (‚ott und den Menschen TO- Gliedern, der gesamte öffentliche Kult voll-
chen werden kann. Es dürfte deutlich sein, ZOECN, Infolgedessen ist jJede liturgische Feijer
dass dies alles andere als rein zwischen- als '‚erk Christit, des Priesters, und SPINES
menschliche Kommunikatıon ISt, sondern Leibes, der die Kırche 1st, In vorzüglichem
dass sıch 1er eine entscheidende Form Sinn heilige Handlung, deren Wirksamkeit
göttlich-menschlicher Begegnung voll- kein anderes un der rche 4N ang und
zieht. Majßs erreicht.“ (S

Dıe M1CUC Betonung der heiligenden In diesem grundlegenden Abschnitt
Dımension der Liturgie zielt also keines- wırd che Liturgie also als Vollzug des Pries-
alls auf eıne innerweltlıche Anthropozent- Christ) bestimmt. Damıiıt kommt

VOT em anderen das eigentliche Subjektrik. war geht 6 hier den Menschen,
aber einen Menschen, der sich BANZ des (jottesdienstes der TC in den IC
VON ott her versteht, e1l (JoOtt hıer radı- Christus selbst handelt 1n der Liturgie. Er
kal der Ersthandelnde bleibt ohne den wır ıst der Mittler. der als der wahre oheprie-

ster ın der Kraft (‚ottes den Menschen Heilnichts vermögen. SO oibt auch diese dop-
pelte Ausrichtung der ıturgıe eın Krite- zusprechen und die Gebete der Menschen
rMNum für den rechten Liturgievollzug. Es VOT das gesicht (,:Ottes tTragen kann.
darf und [T1US55 1 (jottesdienst den les menschlıiıche Tun IM (ottesdienst
Menschen gehen, aber uUumMm den Menschen, wiıird erst durch ihn jenem heiligen und
der VO  - (3ott angesprochen ırd und sich heiligenden eschehen, das WIr ıturgıe
ıhm nähern darf. Es kann also nıcht VOo nennen Deshalb ist 6S atuch gefährlich,
Menschen gesprochen werden, ohne der Findruck entsteht, dıe VETITSaIl-

gleich Von (JOTt zZzu sprechen, der aut den melten Gläubigen waäaren Sub-
Menschen zugeht, ıhm seIn eil anbietet Je des Gottesdienstes. Die Kırche 1St
und auf die Antwort des Menschen wartet, Trägerin des Gottesdienstes, el die Kır-
der ıhn als den Banz Anderen en und che Leib Christı ıst S1e€ ıst immer Ur Kır-
preisen will Verlöre Lıturgie diesen (J0t- che iın Verbindung mıf Christus, ihrem
tesbezug, hätte 1E iıhre Identität verloren. aup Die Gläubigen, die SIC| einem

Vgl dazu auch Alexander Saberschinsky, Liturgie ım Spannungsfeld VO:  — Verherrlichung (‚ottes
Un Heiligung des Menschen, in (2004), 5>3—60), V, 54f. Saberschins ezieht sıch auf
ıne Diskussion ım Anschluss eın Referat VOn ardına Ratzınger A Dezember 2003
(S dessen ext in Anm. 4)
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gende, katabatische Dimension unseres 
Gottesdienstes. Zugleich aber hat er eine 
anabatische Dimension: Liturgie ist auch 
der Ort, an dem die Menschen Gott Gott 
sein lassen, ihn verehren und so auf seinen 
Anruf Antwort geben. 

In diesem Zueinander von katabati­
scher und anabatischer Dimension, von 
göttlichem Heil und menschlicher Anbe­
tung, von Gottes Wort und der Antwort 
des Menschen vollzieht sich in der Liturgie 
das, was als gottesdienstlicher Dialog zwi­
schen Gott und den Menschen angespro­
chen werden kann. Es dürfte deutlich sein, 
dass dies alles andere als rein zwischen­
menschliche Kommunikation ist, sondern 
dass sich hier eine entscheidende Form 
göttlich-menschlicher Begegnung voll­
zieht. 

Die neue Betonung der heiligenden 
Dimension der Liturgie zielt also keines­
falls auf eine innerweltliche Anthropozent­
rik.8 Zwar geht es hier um den Menschen, 
aber um einen Menschen, der sich ganz 
von Gott her versteht, weil Gott hier radi­
kal der Ersthandelnde bleibt, ohne den wir 
nichts vermögen. So gibt auch diese dop­
pelte Ausrichtung der Liturgie ein Krite­
rium für den rechten Liturgievollzug. Es 
darf und muss im Gottesdienst um den 
Menschen gehen, aber um den Menschen, 
der von Gott angesprochen wird und sich 
ihm nähern darf. Es kann also nicht vom 
Menschen gesprochen werden, ohne zu­
gleich von Gott zu sprechen, der auf den 
Menschen zugeht, ihm sein Heil anbietet 
und auf die Antwort des Menschen wartet, 
der ihn als den ganz Anderen loben und 
preisen will. Verlöre Liturgie diesen Got­
tesbezug, hätte sie ihre Identität verloren. 

Liturgie als priesterliches Wirken 

Christi und seiner Kirche 

Der bereits genannte Artikel 7 der Li­
turgiekonstitution bringt fast so etwas wie 
eine Definition der Liturgie: 

"Mit Recht gilt also die Liturgie als Voll­
zug des Priesteramtes Jesu Christi; durch 
sinnenfällige Zeichen wird in ihr die Heili­
gung des Menschen bezeichnet und in je ei­
gener Weise bewirkt und vom mystischen 
Leib Christi, das heißt dem Haupt und den 
Gliedern, der gesamte öffentliche Kult voll­
zogen. Infolgedessen ist jede liturgische Feier 
als Werk Christi, des Priesters, und seines 
Leibes, der die Kirche ist, in vorzüglichem 
Sinn heilige Handlung, deren Wirksamkeit 
kein anderes Tun der Kirche an Rang und 
Maß erreicht." (SC 7) 

In diesem grundlegenden Abschnitt 
wird die Liturgie also als Vollzug des Pries­
teramtes Christi bestimmt. Damit kommt 
vor allem anderen das eigentliche Subjekt 
des Gottesdienstes der Kirche in den Blick. 
Christus selbst handelt in der Liturgie. Er 
ist der Mittler, der als der wahre Hoheprie­
ster in der Kraft Gottes den Menschen Heil 
zusprechen und die Gebete der Menschen 
vor das Angesicht Gottes tragen kann. 
Alles menschliche Tun im Gottesdienst 
wird erst durch ihn zu jenem heiligen und 
heiligenden Geschehen, das wir Liturgie 
nennen. Deshalb ist es auch gefährlich, 
wenn der Eindruck entsteht, die versam­
melten Gläubigen wären autonome Sub­
jekte des Gottesdienstes. Die Kirche ist 
Trägerin des Gottesdienstes, weil die Kir­
che Leib Christi ist. Sie ist immer nur Kir­
che in Verbindung mit Christus, ihrem 
Haupt. Die Gläubigen, die sich zu einem 

Vgl. dazu auch Alexander Saberschinsky, Liturgie im Spannungsfeld von Verherrlichung Gottes 
und Heiligung des Menschen, in: L} 54 (2004),53-60, v.a. 54f. Saberschinsky bezieht sich auf 
eine Diskussion im Anschluss an ein Referat von Kardinal Ratzinger am 4. Dezember 2003 
(s. dessen Text in Anm. 4) . 
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onkreten Gottescdijenst versammeln, „JJas Heılıge Konzil hat sıch 1 Ziel
chen diese Kirche sıchtbar und ertahrbar. gesetzt, das christlıche Leben Anlter en
S1e können sich Christi priesterlichem Gläubigen mehr und mehr ZUu vertiefen, dıe
Handeln beteiligen, weıl s1e uUurc die dem ECHSE. unterworfenen Einrichtungen
aufe dem priesterlichen Volk gehören. den Notwendigkeiten UNSETES Z eitalters hes-

Alles priesterliche Handeln iın der Kır- ANZUPASSEN, U fördern, Was ımmer ZUT

che hat seın Maiß ın Christus, dem ewıgen Einheit aller, dıe Christus glauben, hei-
Hohenpriester. Er ist der wahre Mittler kann, und stärken, Was ımmer
zwischen oftt und den Menschen. Der helfen kann, alle In den Schofß der Kırche u

priesterliche Dienst der Kirche auc der rüfen. Darum hält Ps das Konzil auch In he-
priesterliche Dienst der geweihten Prie- sonderer Weıse für seINE Aufgabe, sıch
ster ) hat diesem seinem Ihenst Anteil Erneuerung und ege der Liturgie sOr-

und bekommt seiıne Dıignität UTr durch «“  gen (5C |)
Für das Verständnis des Konzils unddie Verbindung mit se1nem Handeln

der Liturgiereform ıst dieser Artikel niıcht
Ekklesiopraktische Prinzipien nebensächlic Dıie Liturgiekonstitution

Wäal das Dokument, Imnıt dem sıch das
Nach diesen eher lıturgietheologi- Konzil beschäftigt hatte und das vVo Kon-

schen spekten kommt Jetzt die Liturgie- zıl verabschiedet wurde. Deshalb ist Artı-
reftorm selbst ın den Blıck €l en kel OE der Liturgiekonstitution die erstie

einıge Grundprinzipien einen stark ekkle- Aussage, mıf der aKtısc die Konzilsdoku-
siologischen kzent, zielen aber nıcht enftfe insgesamt eingeleitet werden.
schr auf eıne theologische Sinnbestim- Ziele des Konzils sind also eıne iumtas-
MUNS, als vielmehr auf eiıne NECUu akzentu- sende Vertiefung des ens der Christen,
lerte Kirchenpraxis. Deshalb sind die tol- eine Reform der Kırche, die dem Agglor-
genden drei Stichwörter der Über- namen(0O, das heißt der Zeitgemäßheit”

auch ihrer Strukturen und Institutionenschrift „Ekklesiopraktische Prinzipien”
sammengefasst, dient, diıe Förderung der FEinheit der Kır-

che und eine tärkung ihrer missionarıi-
Liturgiereform als 7Teil der Kirchen- schen Sendung. In dieses umfassende Re-
reform beziehungsweise der FErneue- formprogramm gehört auch die Erneue-
Tung des christlichen Lebens TunNng der ıturgıe. Gleichzeitig können

auch die allgemeinen jele als Kriterien
Die Vo Konzil angestoßene Liturgle- verstanden werden, die neben anderen

reform ıst keın Selbstzweck, sondern ıst Krıiterien als Maßstab für eine sachge-
eingebunden ın eın umfassendes Pro- rechte Gestalt der Liıturgie und einen sach-
IMI des Konzils Zur Erneuerung des gerechten Vollzug der Liturgiereform die-
Lebens der Kıirche un der einzelnen NCN können. Liturgie soll also geordnet
Gläubigen. Programmatisch heißt 6S 1ın und veteiert werden, dass S1E einen Betrag
Artıkel der Liturgiekonstitution: ZU!T Einheit der Kirche eistet un hre M1S-

Aggiornamento meınnt bekanntlich nıcht einfach ıne Angleichung den Zeitgeist, sondern
verlangt iıne krıitische Zeitgenossenschaft, die ohne alsche Anpassung der jeweiligen eıt
gemäfß sein
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konkreten Gottesdienst versammeln, ma­
chen diese Kirche sichtbar und erfahrbar. 
Sie können sich an Christi priesterlichem 
Handeln beteiligen, weil sie durch die 
Taufe zu dem priesterlichen Volk gehören. 

Alles priesterliche Handeln in der Kir­
che hat sein Maß in Christus, dem ewigen 
Hohenpriester. Er ist der wahre Mittler 
zwischen Gott und den Menschen. Der 
priesterliche Dienst der Kirche (auch der 
priesterliche Dienst der geweihten Prie­
ster) hat an diesem seinem Dienst Anteil 
und bekommt seine Dignität nur durch 
die Verbindung mit seinem Handeln. 

Ekklesiopraktische Prinzipien 

Nach diesen eher liturgietheologi­
schen Aspekten kommt jetzt die Liturgie­
reform selbst in den Blick. Dabei haben 
einige Grundprinzipien einen stark ekkle­
siologischen Akzent, zielen aber nicht so 
sehr auf eine theologische Sinnbestim­
mung, als vielmehr auf eine neu akzentu­
ierte Kirchenpraxis. Deshalb sind die fol­
genden drei Stichwörter unter der Über­
schrift "Ekklesiopraktische Prinzipien" zu­
sammengefasst. 

Liturgiereform als Teil der Kirchen­

reform beziehungsweise der Erneue­
rung des christlichen Lebens 

Die vom Konzil angestoßene Liturgie­
reform ist kein Selbstzweck, sondern ist 
eingebunden in ein umfassendes Pro­
gramm des Konzils zur Erneuerung des 
Lebens der Kirche und der einzelnen 
Gläubigen. Programmatisch heißt es m 
Artikel 1 der Liturgiekonstitution: 

"Das Heilige Konzil hat sich zum Ziel 

gesetzt, das christliche Leben unter den 

Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen, die 

dem Wechsel unterworfenen Einrichtungen 

den Notwendigkeiten unseres Zeitalters bes­

ser anzupassen, zu fördern, was immer zur 

Einheit aller, die an Christus glauben, bei­

tragen kann, und zu stärken, was immer 

helfen kann, alle in den Schoß der Kirche zu 

rufen. Darum hält es das Konzil auch in be­

sonderer Weise für seine Aufgabe, sich um 

Erneuerung und Pflege der Liturgie zu sor­

gen." (SC 1) 
Für das Verständnis des Konzils und 

der Liturgiereform ist dieser Artikel nicht 
nebensächlich. Die Liturgiekonstitution 
war das erste Dokument, mit dem sich das 
Konzil beschäftigt hatte und das vom Kon­
zil verabschiedet wurde. Deshalb ist Arti­
kel 1 der Liturgiekonstitution die erste 
Aussage, mit der faktisch die Konzilsdoku­
mente insgesamt eingeleitet werden. 

Ziele des Konzils sind also eine umfas­
sende Vertiefung des Lebens der Christen, 
eine Reform der Kirche, die dem Aggior­
namento, das heißt der Zeitgemäßheit 9 

auch ihrer Strukturen und Institutionen 
dient, die Förderung der Einheit der Kir­
che und eine Stärkung ihrer missionari­
schen Sendung. In dieses umfassende Re­
form programm gehört auch die Erneue­
rung der Liturgie. Gleichzeitig können 
auch die allgemeinen Ziele als Kriterien 
verstanden werden, die - neben anderen 
Kriterien - als Maßstab für eine sachge­
rechte Gestalt der Liturgie und einen sach­
gerechten Vollzug der Liturgiereform die­
nen können. Liturgie soll also so geordnet 
und gefeiert werden, dass sie einen Betrag 
zur Einheit der Kirche leistet und ihre mis-

Aggiornamento meint bekanntlich nicht einfach eine Angleichung an den Zeitgeist, sondern 
verlangt eine kritische Zeitgenossen schaft, die ohne falsche Anpassung der jeweiligen Zeit 
gemäß sein muss. 

9 
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sionarische Kraft entfalten kann. ugleic. Die Reform der lıturgischen Bücher
ist sıe ordnen un felern, dass sıe sol] also eine möglichst eichte, volle, tätıge
eine tür das christliche en Ist. un gemeıinschaftliche Teilnahme aller

DDieser Blick auf die christliche FEx1S- Öördern Das ing wıe eın pragmatısches
tenz kommt auch 1INs piel, wenn das Ziel und lıturgiepastorales Zıel; das sıch möglı-
der konkreten Reformarbeıit noch einmal cherweise 1ın der Liturgischen ewegung
in tikel zu Ausdruck gebracht wird: ewährt hat und deshalb Jetzt ın der Kır-

‚Damıt das christliche Volk In der eılı- che insgesamt erprobt werden soll Doch
sch ıturgie dıe Fülle der nNaden mit grö- trıfft diese Einschätzung sıcher nıcht das
ßerer Siıcherheit erlange, ıst PS der Wunsch Verständnis des Konzils Die Förderung
der eılıgen utter Kırche, eine allgemeine der tätıgen Teilnahme ist keine zeıtgeistige
Erneuerung der Lıturgie sorgfältig IN dıe Pastoralstrategie, sondern eine Konse-
Wege ZU leiten. i (SC AUS einem erneuerten Liturglever-

hne 7Zweiıtel geht N also bei der Re- ständnıis. Liıturgie, wurde 1m Laufe des
torm die Menschen, dıe hıer und heute Jahrhunderts der IC mehr und
Liturgie fejern. Sıe sollen dies tun kön mehr bewusst, ıst Sache der BANZEN Kirche
NeT, dass die Liturgie für sı1e Zur Quelle der und dart nıcht als eine Sonderaufgabe des
Kraft und Zu (Irt der Gnadenerfahrung Klerus interpretiert werden.
werden kann Doch das Konzıil beschreibt Weil diese 1C über Jahrhunderte
nıcht NUr die großen theologischen J1ele. hinweg nicht handlungsleitend war und
Es zeıgt atuch die Wege auf, die beschritten die lıturgischen Bücher 1.d NUrTr das
werden sollen. [)as Formalprinzip für die Handeln der erıker 1177 Blick hatten,
Vo Konzıul geforderte lıturgische Erneue- usste 65 fast zwangsläufig einer (1e-
ITung ist €] die partıcıpatio das genüberstellung „vorkonziliar nach-

konziliar“ kommen. Doch 1st dies 1Ur 1N-heifßst die tätıge eılna er Gläubigen
den gottesdienstlichen Felern. sotern richtig, als sıch das lıturgische

Das Grundprinzip der participatıo
en und die konkreten Liturgieerfah-
TUuNgeN für viele Menschen 1n wenıigenaCctuosa Jahren grundlegend geändert en In

Der bereits teilweise zıtierte Artikel 21 der acC. hat das ONZ freilich nıchts
ftormuliert als Grundregel tür dıe Reform- Neues ertunden, sondern alte Erkenntnis-
arbeiıt: wıeder ans Licht gehoben. Es hat Re-

„Be1 dieser Erneuerung sollen exte und formanliegen, die ın der Kirche seit vielen
Rıten geordnet werden, daß SI das enl Jahrzehnten geäußert wurden, geprüft und
KC, dem sSIE als Zeichen dienen, deutliıcher aus iıhnen das Gültige für die Kirche
Um Ausdruck bringen, un s '9 daß das ausgewählt un schließlich verbindliche
christliche Volk sIe möglıchst leicht erfassen Impulse für die Kırche gegeben.'“
und In oller, tätıger und gemeinschaftlicher Dazu gehört ohne Zweitel das NnLe-
Teilnahme mitfelern kann.“ (SC 21) pEeN der tätıgen Teilnahme er Glieder der

10 Vgl Ratzınger (s Anm 4), 209 „Aufgabe der Konzilien ıst Iso nıcht, vorher Unbekanntes her-
vorzubringen, sondern hat AUS den Strömungen einer Zeıt das Gültige, wirklich Aaus dem
Glauben der Kırche Herausgewachsene herauszufiltern, auf diese Weise Gemeinsamkeit Zu
schaffen und die Rıchtung des weıteren Weges bestimmen.“
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sionarische Kraft entfalten kann. Zugleich 
ist sie so zu ordnen und zu feiern, dass sie 

eine Hilfe für das christliche Leben ist. 
Dieser Blick auf die christliche Exis­

tenz kommt auch ins Spiel, wenn das Ziel 

der konkreten Reformarbeit noch einmal 
in Artikel 21 zum Ausdruck gebracht wird: 

"Damit das christliche Volk in der heili­

gen Liturgie die Fülle der Gnaden mit grö­

ßerer Sicherheit erlange, ist es der Wunsch 

der heiligen Mutter Kirche, eine allgemeine 

Erneuerung der Liturgie sorgfältig in die 

Wege zu leiten." (SC 21) 

Ohne Zweifel geht es also bei der Re­
form um die Menschen, die hier und heute 

Liturgie feiern. Sie sollen dies so tun kön­
nen, dass die Liturgie für sie zur Quelle der 

Kraft und zum Ort der Gnadenerfahrung 

werden kann. Doch das Konzil beschreibt 

nicht nur die großen theologischen Ziele. 
Es zeigt auch die Wege auf, die beschritten 
werden sollen. Das Formalprinzip für die 
vom Konzil geforderte liturgische Erneue­
rung ist dabei die participatio actuosa, das 
heißt die tätige Teilnahme aller Gläubigen 
an den gottesdienstlichen Feiern. 

Das Grundprinzip der participatio 
actuosa 

Der bereits teilweise zitierte Artikel 21 
formuliert als Grundregel für die Reform­

arbeit: 
"Bei dieser Erneuerung sollen Texte und 

Riten so geordnet werden, daß sie das Heili­

ge, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher 

zum Ausdruck bringen, und so, daß das 

christliche Volk sie möglichst leicht erfassen 

und in voller, tätiger und gemeinschaftlicher 

Teilnahme mitfeiern kann." (SC 21) 

Die Reform der liturgischen Bücher 
soll also eine möglichst leichte, volle, tätige 
und gemeinschaftliche Teilnahme aller 

fördern. Das klingt wie ein pragmatisches 
und liturgiepastorales Ziel, das sich mögli­

cherweise in der Liturgischen Bewegung 
bewährt hat und deshalb jetzt in der Kir­
che insgesamt erprobt werden soll. Doch 
trifft diese Einschätzung sicher nicht das 

Verständnis des Konzils. Die Förderung 
der tätigen Teilnahme ist keine zeitgeistige 

Pastoralstrategie, sondern eine Konse­
quenz aus einem erneuerten Liturgiever­

ständnis. Liturgie, so wurde im Laufe des 
20. Jahrhunderts der Kirche mehr und 
mehr bewusst, ist Sache der ganzen Kirche 
und darf nicht als eine Sonderaufgabe des 
Klerus interpretiert werden. 

Weil diese Sicht über Jahrhunderte 

hinweg nicht handlungsleitend war und 
die liturgischen Bücher i. d. R. nur das 
Handeln der Kleriker im Blick hatten, 
musste es fast zwangsläufig zu einer Ge­
genüberstellung "vorkonziliar - nach­
konziliar" kommen. Doch ist dies nur in­

sofern richtig, als sich das liturgische 
Leben und die konkreten Liturgieerfah­

rungen für viele Menschen in wenigen 
Jahren grundlegend geändert haben. In 
der Sache hat das Konzil freilich nichts 
Neues erfunden, sondern alte Erkenntnis­
se wieder ans Licht gehoben. Es hat Re­
formanliegen, die in der Kirche seit vielen 

Jahrzehnten geäußert wurden, geprüft und 
aus ihnen das Gültige für die ganze Kirche 
ausgewählt und schließlich verbindliche 
Impulse für die Kirche gegeben. 1O 

Dazu gehört ohne Zweifel das Anlie­

gen der tätigen Teilnahme aller Glieder der 

10 	 Vgl. Ratzinger (s. Anm. 4), 209: "Aufgabe der Konzilien ist also nicht, vorher Unbekanntes her­
vorzubringen, sondern es hat aus den Strömungen einer Zeit das Gültige, wirklich aus dem 
Glauben der Kirche Herausgewachsene herauszufiltern, auf diese Weise Gemeinsamkeit zu 
schaffen und die Richtung des weiteren Weges zu bestimmen. " 
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TC der Liturgie. Vom päpstlichen Ein besonderes eispie afur ist die
ehramt wırd das Stichwort der tätıgen rage der hıturgischen Sprache. Nur sehr
Teilnahme erstmals 9(0)3 Urc aps 1US verhalten hatte das Konzil auch den Volks-

genannt.” Sechzig Jahre spater wird sprachen ın der ıturgie aum geben wol-
schliefßlich Zu. Grundprinzip der Liıtur- en,; prinzıpıell aber der lateinıschen L1-
giekonstitution und der VOo Konzil aml  - turgiesprache In den lateinischen Kıten
stoßenen Liturgiereform: testgehalten (vgl. 36) In den mmıt dem

„Die Mutter Kırche wünscht sehr, alle Volk gefeierten Messen sollte den Volks-
Gläubigen möchten ZU der vollen, bewuften sprachen WwIıe C555 hıel „EIn gebührender
und tätigen Teilnahme Ün den lıturgischen aum zugeteilt werden, besonders ın den
Feiern geführt werden, WIe SIE das Wesen Lesungen un Im ‚Allgemeinen Gebet’
der Liturgie selhst verlan und zZu der sOwl1e Je nach den örtlichen Verhältnissen
das christliche Volk das auserwählte (Ge- in den Teılen, die dem Volk zukommen“
schlecht, das könıiglıche Priestertum, der (S 54) Schnell aber zeıgte sich, dass CS

heilige Stamm, das Eigentumsvolk' 'etr bei dem kirchlichen Verständnis der
2,9:; vel. 2,:4—5) kraft der aufe berechtigt ıturgle eigentlich keine wichtigen eıle
und verpflichte: 1st. Diese Vo. und tätıge mehr gibt, die nicht auch dem Volk S

Teilnahme des Volkes ıst beı der Fr- kommen. 50 erga sıch, dass iınnerhalb
NEUECTUNGK und Förderung der heiligen Litur- VOon wenıger als vier Jahren aKTısSCc die BC-
gıe aufs stärkste ZU beachten, i 1E doch die samte Messliturgie ıIn der Volkssprache KC-

und unentbehrliche Quelle, aAuSs der dıe teijert werden konnte.‘“
Christen wahrhaft christlichen Geist schöp- Tätıge Teilnahme er Gläubigen an

fen sollen.“ (SC 14) der ıturgıie heifst Au  - nıcht, Aass jederzeit
Nach der Te des Konzils verlangt alle Anwesenden mıt irgendeiner besoan-

also das Wesen der Lıturgie selhbst die tätı- ders bemerkenswerten Aktion beschäftigt
pC Teilnahme er Gläubigen. Das hatte sein collten. Wo dies versucht würde, käme
allerdings mehr Konsequenzen, als den tatsächlich chnell einem geistlosen
meısten Konzilsvätern schon bei der Ver- Aktionısmus, der allenfalls Zeichen einer
abschiedung der Konstitution bewusst BC- äußeren Beteiligung ware, sıcherlich aber

seın dürfte nıcht automatısch eine innere, geistliche

Vgl Papst Pıus Ä.; Maotu proprio über die Erneuerung der Kırchenmusik Ira le sollecıtudine.
22.14Einleitung (Dokumente ZUr Kiırchenmusik 25  —— Zum Begriff und ZUT Sache vgl
tephan Schmid-Keiser, Aktıve Teilnahme. Kriterium gottesdienstlichen Handelns und Feierns.
Zu den Flementen eines Schlüsselbegriftes in Geschichte und Gegenwart des Jahrhunderts.

Teile EHS 23,250) Bern-—Frankfurt/M.—- New York 1985; Franz Kohlschein, Bewuldßste, tätıge
und fruchtbringende Teilnahme. [)as Leitmotiv der Gottesdienstreform als bleibender Maf{fiß-
stab. in Lebt Gottesdienst? Die bleibende Aufgabe der Liturgiereform. FS Bruno ein-
heyer, Hg Theodor Maas-Ewerd, Freiburg- Basel—-Wien 1988, 38—62; Bernd Joachen Hilberath;
„Particıpatio actuosa“. Zum ekklesiologischen Kontext eines pastorallıturgischen Programms,
1n Gottescijenst Kırche Gesellschaft. Interdisziplinäre und ökumeniıische Standortbestim-
MUNgEN ach Jahren Liturgiereform. Hg, Hansjakob Becker/Bernd ochen Hilberath/Ulrich
Wıllers Ottilien 1991, 319—338:; Dıiana Güntner, Das Prinzıp der Partiıcıpatio und
die Strukturen der Lebenswelt. Eine soziologisch-theologische Studie: ALW (1996/
25—41|
Vgl Winfried Haunerland, Lingua vernacula. Zur Sprache der Liturgiıe nach dem Vatikanum,
In* 42 1992), 219238
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Kirche an der Liturgie. Vom päpstlichen 
Lehramt wird das Stichwort der tätigen 
Teilnahme erstmals 1903 durch Papst Pius 
x. genannt. 11 Sechzig Jahre später wird es 
schließlich zum Grundprinzip der Litur­
giekonstitution und der vom Konzil ange­
stoßenen Liturgiereform: 

"Die Mutter Kirche wünscht sehr, alle 
Gläubigen möchten zu der vollen, bewußten 

und tätigen Teilnahme an den liturgischen 

Feiern geführt werden, wie sie das Wesen 

der Liturgie selbst verlangt und zu der 

das christliche Volk, ,das auserwählte Ge­

schlecht, das königliche Priestertum, der 

heilige Stamm, das Eigentumsvolk' (1 Petr 

2,9; vgl. 2,4-5) kraft der Taufe berechtigt 

und verpflichtet ist. Diese volle und tätige 

Teilnahme des ganzen Volkes ist bei der Er­

neuerung und Förderung der heiligen Litur­

gie aufs stärkste zu beachten, ist sie doch die 

erste und unentbehrliche Quelle, aus der die 

Christen wahrhaft christlichen Geist schöp­
fen sollen." (SC 14) 

Nach der Lehre des Konzils verlangt 
also das Wesen der Liturgie selbst die täti­
ge Teilnahme aller Gläubigen. Das hatte 
allerdings mehr Konsequenzen, als den 
meisten Konzilsvätern schon bei der Ver­
abschiedung der Konstitution bewusst ge­
wesen sein dürfte. 

Ein besonderes Beispiel dafür ist die 
Frage der liturgischen Sprache. Nur sehr 
verhalten hatte das Konzil auch den Volks­
sprachen in der Liturgie Raum geben wol­
len, prinzipiell aber an der lateinischen Li­
turgiesprache in den lateinischen Riten 
festgehalten (vgl. SC 36). In den mit dem 
Volk gefeierten Messen sollte den Volks­
sprachen - wie es hieß - "ein gebührender 
Raum zugeteilt werden, besonders in den 
Lesungen und im ,Allgemeinen Gebet' 
sowie je nach den örtlichen Verhältnissen 
in den Teilen, die dem Volk zukommen" 
(SC 54). Schnell aber zeigte sich, dass es 
bei dem neuen kirchlichen Verständnis der 
Liturgie eigentlich keine wichtigen Teile 
mehr gibt, die nicht auch dem Volk zu­
kommen. So ergab es sich, dass innerhalb 
von weniger als vier Jahren faktisch die ge­
samte Messliturgie in der Volkssprache ge­
feiert werden konnte. I' 

Tätige Teilnahme aller Gläubigen an 
der Liturgie heißt nun nicht, dass jederzeit 
alle Anwesenden mit irgendeiner beson­
ders bemerkenswerten Aktion beschäftigt 
sein sollten. Wo dies versucht würde, käme 
es tatsächlich schnell zu einem geistlosen 
Aktionismus, der allenfalls Zeichen einer 
äußeren Beteiligung wäre, sicherlich aber 
nicht automatisch eine innere, geistliche 

11 	 Vgl. Papst Pius x., Motu proprio über die Erneuerung der Kirchenmusik Tra le sollecitudine. 
22.11.1903, Einleitung (Dokumente zur Kirchenmusik 25) . - Zum Begriff und zur Sache vgl. 
Stephan Schmid-Keiser, Aktive Teilnahme. Kriterium gottesdienstlichen Handeins und Feierns. 
Zu den Elementen eines Schlüsselbegriffes in Geschichte und Gegenwart des 20. Jahrhunderts. 
2 Teile (EHS 23,250). Bern-Frankfurt/M.-NewYork 1985; Pranz Kohlschein, Bewußte, tätige 
und fruchtbringende Teilnahme. Das Leitmotiv der Gottesdienstreform als bleibender Maß­
stab, in: Lebt unser Gottesdienst? Die bleibende Aufgabe der Liturgiereform. FS Bruno Klein­
heyer. Hg. v. Theodor Maas-Ewerd, Freiburg-Basel-Wien 1988,38-62; Bernd Jochen Hilberath, 
"Participatio actuosa". Zum ekklesiologischen Kontext eines pastoralliturgischen Programms, 
in: Gottesdienst - Kirche - Gesellschaft. Interdisziplinäre und ökumenische Standortbestim­
mungen nach 25 Jahren Liturgiereform. Hg. v. Hansjakob BeckerlBernd Jochen HilberathlUlrich 
Willers (PiLi 5), St. Ottilien 1991,319-338; Diana Güntner, Das Prinzip der Participatio und 
die Strukturen der Lebenswelt. Eine soziologisch-theologische Studie: ALW 38/39 (1996/1997), 
25-41. 

12 	 Vgl. Winfried Haunerland, Lingua vernacula. Zur Sprache der Liturgie nach dem 11. Vatikanum, 
in: LJ 42 (1992),219-238. 
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und ftruchtbare eiinahme ZUr olge hätte Diensten nehmen einzelne auf eıgene Art
Tätige eiinahme €e1 deshalb zuerst, tätıg (zottesdienst teil, dienen aber
dass dıe Getauften nıcht prinzıpiell |1- gleich der tätıgen Teilnahme aller. Deshalb
turgischen Geschehen ausgeschlossen Sseıin siınd ür diese Dienste auch jene ZU-

dürten, sondern mıf iıhren Sinnen der wählen. die jeweils geeignet siınd, und SIE
gottesdienstlichen Handlung teilhaben sınd entsprechend schulen und ZU-

können. €] soll ihnen auch PIINZ1PL- bereiten.
el möglıch SeIN, die lıturgischen Texte
verstehen und geistig mıf vollzıehen In Zum kirchlichen Charakter der Liturgie
diesem SINn kann dann Hören und 7Zu-
schauen eın sehr aktıves Tun se1in, durch Miıt dem Prinzip der tätıgen Teilnah

verbindet sıch tatsächliıch nicht DUrdas Menschen mıi1t geistliıchem Gewinn
tätıg der Liıturgie teiilnehmen. eine lıturgiepastorale Entscheidung. Viel-

DIie tätıge Teilnhnahme soll nach dem mehr hat sıch hier eın grundlegender Be-
Willen des Konzils innerlich und äußerlich wusstseinswandel vollzogen, dessen Be-
sSPIN. Eine solche Bestimmung ıst deutung nicht leicht überschätzt werden

kann. Bekanntlıc kam 0S auch nach demeine Spirıtualisierung und Vergeistigung
gewandt, die dem Wesen der Liturgie kanonischen RC ıs zu Vatıkanı-
fremd ist Es ist Ja gerade ihr Kennzeichen, schen Konzil allein den Klerikern E die
dass nneres und Außeres untrennbar VOCI- ıturgie vollziehen. Die Gläubigen
bunden sınd und ıturgıe nıcht NUr das wohnten den Feiern bei oder hörten die
innere meınt, sondern che eibhaf- €sse, WwWıe seinerzeiıt Aass
tigkeit des Menschen nımmt. Des- selbst nach einer Formulierung des Canon
halb sollen alle Gläubigen auch jene Teılule Romanus dıe Gläubigen das eucharıstische
selbst übernehmen, die iıhnen zukommen. pfer des es darbrachten, War für das
Tätıge Teilnahme äußert sıch insofern 1n theologische Denken nıcht mehr eıtend
gemeinsamen Haltungen, aber auch 1Im geblieben.
gemeinsamen prechen und Singen, ın Dennoch wäre CS verkürzt, den CDO-
Akklamatıonen und anderen Gesängen, chalen andel des Jahrhunderts darın
die sehr acC der ganzen (Gemeinde sehen,; dass jetzt nıcht mehr einzelne
sind, dass sıe MUT ausnahmsweise einem Kleriker, sondern alle anwesenden Gläu-
Chor übertragen werden können. chließ- igen als Jräger der gottesdienstlichen Fei-

P1' anzusprechen sınd Tatsächlich eind SIElich gibt 0S auch Aufgaben, die VOon einzel-
nen Ghiedern der Gemeinde berneh alle NUur Subjekte hıturgischen Tuns, INnSO-
INCN sınd In diesem Sinn vertreten die fern SIE Gilieder der Kirche sind und die
Miınistrant(inn)en un Lektor(inn)en, die Kırche nıe ohne Christus, ıhr aup han-
Kantor(innjen und auch die Sängerchöre delt '  urt Koch hat VOT einıger eıt noch
nıcht den Klerus, WIıe (D  s er verstanden Vor se1ıner Ernennung zu Bischof VONn

wurde, sondern übernehmen einen genul- ase einmal die Zuordnung der VOI-

NCN lıturgischen La:endienst." Mıt solchen schiedenen hıturgischen Subjekte aufein-

| 3 Vgl Winfried Haunerland, SCNSUS ecclesialıs und rollengerechte Liturgiefeier. Zur Geschichte
und Bedeutung des Artıkels der Liturgiekonstitution, ın: Theologıia et Jus CaNnONICUM.
Heribert Heinemann. Hg Heinrich Reinharädt, Fssen 1995, 85— 98
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und fruchtbare Teilnahme zur Folge hätte. 
Tätige Teilnahme heißt deshalb zuerst, 
dass die Getauften nicht prinzipiell vom li­
turgischen Geschehen ausgeschlossen sein 
dürfen, sondern mit ihren Sinnen an der 
gottesdienstlichen Handlung teilhaben 
können. Dabei soll es ihnen auch prinzipi­
ell möglich sein, die liturgischen Texte zu 
verstehen und geistig mit zu vollziehen. In 
diesem Sinn kann dann Hören und Zu­
schauen ein sehr aktives Tun sein, durch 
das Menschen mit geistlichem Gewinn 
tätig an der Liturgie teilnehmen. 

Die tätige Teilnahme soll nach dem 
Willen des Konzils innerlich und äußerlich 
sein. Eine solche Bestimmung ist gegen 
eine Spiritualisierung und Vergeistigung 
gewandt, die dem Wesen der Liturgie 
fremd ist. Es ist ja gerade ihr Kennzeichen, 
dass Inneres und Äußeres untrennbar ver­
bunden sind und Liturgie nicht nur das 
innere Gebet meint, sondern die Leibhaf­
tigkeit des Menschen ernst nimmt. Des­
halb sollen alle Gläubigen auch jene Teile 
selbst übernehmen, die ihnen zukommen. 
Tätige Teilnahme äußert sich insofern in 
gemeinsamen Haltungen, aber auch im 
gemeinsamen Sprechen und Singen, in 
Akklamationen und anderen Gesängen, 
die so sehr Sache der ganzen Gemeinde 
sind, dass sie nur ausnahmsweise einem 
Chor übertragen werden können. Schließ­
lich gibt es auch Aufgaben, die von einzel­
nen Gliedern der Gemeinde zu überneh­
men sind. In diesem Sinn vertreten die 
Ministrant(inn)en und Lektor(inn)en, die 
Kantor(inn)en und auch die Sängerchöre 
nicht den Klerus, wie es früher verstanden 
wurde, sondern übernehmen einen genui­
nen liturgischen Laiendienst. 13 Mit solchen 

Diensten nehmen einzelne auf eigene Art 
tätig am Gottesdienst teil, dienen aber zu­
gleich der tätigen Teilnahme aller. Deshalb 
sind für diese Dienste auch jene auszu­
wählen, die jeweils geeignet sind, und sie 
sind entsprechend zu schulen und vorzu­
bereiten. 

Zum kirchlichen Charakter der Liturgie 

Mit dem Prinzip der tätigen Teilnah­
me verbindet sich tatsächlich nicht nur 
eine liturgie pastorale Entscheidung. Viel­
mehr hat sich hier ein grundlegender Be­
wusstseinswandel vollzogen, dessen Be­
deutung nicht leicht überschätzt werden 
kann. Bekanntlich kam es auch nach dem 
kanonischen Recht bis zum 2. Vatikani­
schen Konzil allein den Klerikern zu, die 
Liturgie zu vollziehen. Die Gläubigen 
wohnten den Feiern bei oder hörten die 
Messe, wie man seinerzeit sagte. Dass 
selbst nach einer Formulierung des Canon 
Romanus die Gläubigen das eucharistische 
Opfer des Lobes darbrachten, war für das 
theologische Denken nicht mehr leitend 
geblieben. 

Dennoch wäre es verkürzt, den epo­
chalen Wandel des 20. Jahrhunderts darin 
zu sehen, dass jetzt nicht mehr einzelne 
Kleriker, sondern alle anwesenden Gläu­
bigen als Träger der gottesdienstlichen Fei­
ern anzusprechen sind. Tatsächlich sind sie 
alle nur Subjekte liturgischen Tuns, inso­
fern sie Glieder der Kirche sind und die 
Kirche nie ohne Christus, ihr Haupt han­
delt. Kurt Koch hat vor einiger Zeit - noch 
vor seiner Ernennung zum Bischof von 
Basel - einmal die Zuordnung der ver­
schiedenen liturgischen Subjekte aufein­

13 	 Vgl. Winfried Haunerland, Sensus ecclesialis und rollen gerechte Liturgiefeier. Zur Geschichte 
und Bedeutung des Artikels 28 der Liturgiekonstitution, in: Theologia et Jus canonicum. FS 
Heribert Heinemann. Hg. v. Heinrich]. F. Reinhardt, Essen 1995, 85 - 98. 
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ander in den lıc. und €1] nicht dem eigenen len verpflichtet ISE,
VOo primären, sekundären un tertlären sondern Dienerin Christi und erkzeug
Subjekt der ıturgie gesprochen,'" Danach (JOottes ist Weiıl dıe Liturgie Versammlung
ıst Christus selbstverständlich das prımäre der Kırche INn ihren Herrn'® ıst, hat auch
Subjekt der ıturgle, aber ıst nıcht das Waort (‚oOttes eine nıcht ersetzbare Be-
klusiv Subjekt der Liturgie. Fr verbindet deutung Im (Gottesdienst". Wo diese DIE
sıch vielmehr mıt der BANZEN Kirche, die mensionen kurz kommen, drohen
seın Leib ıst [Der IC und jeder konkret abhängig VOoO einzelnen Regelverletzungen
versammelten kırchlichen Gemeinschaft Willikür un Beliebigkeıt, Selbstverliebt-
[NUSS aber bewusst leiben, dass sıe nıiıcht heit und Banalıtät. All dies aber gefährdet
aUuUs sıch selbst heraus andelt Deshalb ıst dıe rechte Feier des (Gottesdijenstes und
s1e beı bestimmten Feiern auf das tertiäre kann sıch nicht auf das Vatikanische
Subjekt der ıturgie angewlesen, den Be- Konzil berufen
weihten Priester. „Denn dieser ist nıcht
NUur Repräsentant der Gemeinde, der C IM Gegenwärtige Heraus-
Namen Christi und iIm Auftrag der (G(e- forderungen
meinde vorsteht, sondern CTr ist auch Re-
prasentant Christi, der als olcher der Ge- Dıe Liturgiereform 18t nicht deshalb
meinde auch gegenübersteht.“ I5 schlecht, weil wenıger gelungene und

Für die rechte Feier des (jottesdienstes Besorgnis erregende Erscheinungen gibt
ıst 0S allerdings nıcht NUur wichtig, dass die Die Fehlentwicklungen heute dürfen nıicht
Unterschiede zwischen der tätıgen Teil- mıt dem [deal der Liturglie gestern verglı-

chen werden. 1elmehr ist das €a dernahme er Gläubigen und dem eigen-
ständıgen Handeln des Priesters nicht nN1I- Liturgıe heute miıt dem ea der ıturgıe
velliert werden. Bedeutsam ıst vielmehr VOT dem Konzil vergleichen und der
auch, Aass die versammelten Gläubigen tatsäc  IC gefeierte Gottesdienst heute
eın kırchliches Bewusstseirn en S1€ mıt der tatsächlichen hturgischen Praxıs
dürfen sich als eigenständige Ghieder des VETBANSCHCI Zeıten Im doppelten IC
Gottesvolkes verstehen, aber nicht als auf die Prinziplen der Liturgiekonstitution
{ONOMmMe ubjekte, die gleichsam unabhän- und auf den gegenwärtigen an der L1-
gıg VOo der größeren Gemeinschaft han- turgiereform ın UNSCICT römisch-katholi-
deln können. len aber [11U5S55 bewusst schen Kirche bleiben Fragen und Heraus-
leiben, dass die TC ın den lıturgischen torderungen, denen sıch ıe 1C als
Feliern ımmer hörende Kırche bleibt, die (ganze, jede Diözese und Pfarrgemeinde,
14 Val urt Koch, Die (jemeinde und ıhre gottesdienstliche FeierT. Ekklesiologische Anmerkungen

zu Subjekt der Liturgie, ıIn Std7Z. 214 (1996), 7589
15 Koch Anm 4),
16 Tatsächlich ıst CS eın grobes Mıssverständnis, „der VOo:  —_ der face face-Beziehung be-

stimmte Dialog zwischen Priester un Gemeinde“ ( Hopıng IS Anm 4 , 108) als Ziel der 5:
nannten Zelebration „VETSUS populum“” angesehen ırd. Deutlicher wäre noch herauszustellen,
dass der Altar zentrales Christus-Symbo! st, das siıch dıe H (‚emeinde mut dem
Priester) IM Gottescdijenst versammelt.

| } Vgl 24; dazu Jürgen Bärsch, „Von größtem Gewicht für cdie Liturglefeljer ıst die Heilıge
Schrift” (5C 24) Z ur Bedeutung der Bıbel 1Im Kontext des Gottesdienstes, 54 (2003),
222241
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ander in den Blick genommen und dabei 
vom primären, sekundären und tertiären 
Subjekt der Liturgie gesprochen. " Danach 
ist Christus selbstverständlich das primäre 
Subjekt der Liturgie, aber er ist nicht ex­
klusiv Subjekt der Liturgie. Er verbindet 
sich vielmehr mit der ganzen Kirche, die 
sein Leib ist. Der Kirche und jeder konkret 
versammelten kirchlichen Gemeinschaft 
muss aber bewusst bleiben, dass sie nicht 
aus sich selbst heraus handelt. Deshalb ist 
sie bei bestimmten Feiern auf das tertiäre 
Subjekt der Liturgie angewiesen, den ge­
weihten Priester. "Denn dieser ist nicht 
nur Repräsentant der Gemeinde, der er im 
Namen Christi und im Auftrag der Ge­
meinde vorsteht, sondern er ist auch Re­
präsentant Christi, der als solcher der Ge­
meinde auch gegenübersteht." 15 

Für die rechte Feier des Gottesdienstes 
ist es allerdings nicht nur wichtig, dass die 
Unterschiede zwischen der tätigen Teil­
nahme aller Gläubigen und dem eigen­
ständigen Handeln des Priesters nicht ni­
velliert werden. Bedeutsam ist vielmehr 
auch, dass die versammelten Gläubigen 
ein kirchliches Bewusstsein haben: Sie 
dürfen sich als eigenständige Glieder des 
Gottesvolkes verstehen, aber nicht als au­
tonome Subjekte, die gleichsam unabhän­
gig von der größeren Gemeinschaft han­
deln können. Allen aber muss bewusst 
bleiben, dass die Kirche in den liturgischen 
Feiern immer hörende Kirche bleibt, die 

nicht dem eigenen Willen verpflichtet ist, 
sondern Dienerin Christi und Werkzeug 
Gottes ist. Weil die Liturgie Versammlung 
der Kirche um ihren Herrn 16 ist, hat auch 
das Wort Gottes eine nicht ersetzbare Be­
deutung im Gottesdienst 17. Wo diese Di­
mensionen zu kurz kommen, drohen un­
abhängig von einzelnen Regelverletzungen 
Willkür und Beliebigkeit, Selbstverliebt­
heit und Banalität. All dies aber gefährdet 
die rechte Feier des Gottesdienstes und 
kann sich nicht auf das 2. Vatikanische 
Konzil berufen. 

3. 	 Gegenwärtige Heraus­
forderungen 

Die Liturgiereform ist nicht deshalb 
schlecht, weil es weniger gelungene und 
Besorgnis erregende Erscheinungen gibt. 
Die Fehlentwicklungen heute dürfen nicht 
mit dem Ideal der Liturgie gestern vergli­
chen werden. Vielmehr ist das Ideal der 
Liturgie heute mit dem Ideal der Liturgie 
vor dem Konzil zu vergleichen und der 
tatsächlich gefeierte Gottesdienst heute 
mit der tatsächlichen liturgischen Praxis 
vergangener Zeiten. Im doppelten Blick 
auf die Prinzipien der Liturgiekonstitution 
und auf den gegenwärtigen Stand der Li­
turgiereform in unserer römisch-katholi­
schen Kirche bleiben Fragen und Heraus­
forderungen, denen sich die Kirche als 
Ganze, jede Diözese und Pfarrgemeinde, 

14 	 Vgl. Kurt Koch, Die Gemeinde und ihre gottesdienstliche Feier. Ekklesiologische Anmerkungen 
zum Subjekt der Liturgie, in: StdZ 214 (1996),75-89. 

15 	 Koch (s. Anm. 14), 78. 
16 	 Tatsächlich ist es ein grobes Missverständnis, wenn "der von der fa ce to face-Beziehung be­

stimmte Dialog zwischen Priester und Gemeinde" (Hoping [so Anm. 4], 108) als Ziel der soge­
nannten Zelebration "versus populum" angesehen wird. Deutlicher wäre noch herauszustellen, 
dass der Altar zentrales Christus-Symbol ist, um das sich die ganze Gemeinde (mit dem 
Priester) im Gottesdienst versammelt. 

17 	 Vgl. SC 24; dazu Jürgen Bärsch, "Von größtem Gewicht für die Liturgiefeier ist die Heilige 
Schrift" (SC 24) . Zur Bedeutung der Bibel im Kontext des Gottesdienstes, in: LJ 53 (2003) , 
222-241. 
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aber auch die einzelnen Gläubigen, Kleri- schen Rıten entgegengebracht hat (vgl.
ker und Lajen, tellen imussen Drei se]en 4), rlaubt prinzipie auch die Ent-
davon Im Folgenden genannt, ” wicklung Rıten on die Ause1i-

nandersetzung umm das Messbuch für die
Strukturelle Fragen Diözesen Zaires hat gezeigt, dass die rÖ-

miısche Kirchenleitung diesen Weg nıcht
Auf dem Vatikanischen Konzıil und gehen wıll." Mıt der vierten und fünften

in seinNer olge hat die Kirche immer mehr Instruktion Zur ordnungsgemäßen Aus-
gelernt, dass sı1e wahrhaftig eine eiltkir- führung der Liturgiekonstitution ist dies
che ist, die die (Grenzen Europas nicht UTr noch eiınmal deutlich geworden.“ Einheıt-
OkKal, sondern atuch kulturell überschritten ıchkeı In den lıturgischen Vollzügen und
hat Was dies für die konkrete kırchliche 1m gottesdienstlichen en insgesamt
Praxıs heißen soll; bleibt allerdings immer wird als eın wichtiger USdrucC der FEın-
noch strittig. Die rage nach dem Verhält- heit der Kirche angesehen. Inkulturation
nNıs Vo Universalkirche und Teilkirche ıst erscheint nur ım lic auf die aufßsereu-
Ja alles andere als eine abstrakte eologi- ropäischen ırchen notwendig se1n.

Wenn der Findruck nıcht täuscht, begeg-cche Spekulation, die keine Konsequenzen
hat.'” Gerade ım Bereich der iturgie stellt nel Ian ortskirchlichen Adaptationen
siıch sehr onkret die rage, wiewelt die und lokalen Anpassungen mıt wachsender
Einheit der unıversalen Kirche auch ein- Skepsis.
heitliche gottesdienstliche Formen haben Das Problem ıST nıcht ganz Nne  = Schon

Ambrosius usste sıch 1 JahrhundertDer hohe Respekt, den das Vatika-
U en rechtlich anerkannten iturgl- für Mailänder Sonderbräuche verteidigen

IX Vgl dazu Winfried Haunerland, Der bleibende Anspruch hıturgischer Erneuerung. Heraustor-
derungen und Perspektiven heute, Liturgiereform ıne bleibende Aufgabe (s. nm
5280

19 Die bekannte Auseinandersetzung der rdınale Ratzinger und Kasper Wäar Ja gerade VOn prak
tischen Erfahrungen her motiviert. Vgl dazıu eiwa Hermann Pottmeyer, Der mühsame Weg
z Miteinander VOnNn FEinheit und Vielfalt IM Verhältnis v  —. Gesamtkirche und Ortskıirchen,
In Was ıst heute NOC kathaolisc. /Zum Streit die innere Einheit und Vieltalt der Kırche.
Hg Albert Franz (QD 192) Freiburg—Basel—-Wien 2001, 291—310; Medard Kehl, Zum
Jüngsten Dıisput das Verhältnis VO: Universalkirche und Ortskirchen, in Kirche in Ööku-
meniıscher Perspektive. Walter sper. Hg »ter Walter/Klaus Krämer/George Augustin,
Freiburg—-Basel—-Wıen 2003, 51—101:; auch Kilian McDonnell, Pentecost in Relation the
Ontological and Temporal Priority of the Universal Church The Ratzınger/Kasper Debate, in
Fhd 102114

20 Vgl Ludwig Bertsch, Entstehung und Entwicklung lıturgischer Rıten und kirchliches Leitungs-
amLX, IN} Der CUuUC Medisritus Im Zaire. Eın Beispiel kontextueller Liturgie (Theologie der TIt-
ten Welt 18) Freiburg- Basel—-Wien 1993, 209 —256
Vgl Kongregation für den (Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Römische Liturgie un
Inkulturation | Vartetates legitimae]. Instruktion ZUT ordnungsgemäßen Durchführung der
Konzilskonstituton über die Liturgie Nr. 37-40) Januar 994 VAS 114); Kongregation
für den Gottesdienst und dıe Sakramentenordnung, Der ebrauc der Volkssprache bei der
Herausgabe der Bücher der römischen Liturgle. Liturgiam authenticam. Fünfte Instruktion
„ZUT ordnungsgemäßen Ausführung der Konsti:tution des Zweıten Vatikanischen Konzils ber
die heihige Liturgie” (ZU Art. A der Konstitution). Lateinisch Deutsch. März 2001 VAS
54)
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aber auch die einzelnen Gläubigen, Kleri­
ker und Laien, stellen müssen. Drei seien 
davon im Folgenden genannt." 

Strukturelle Fragen 

Auf dem 2. Vatikanischen Konzil und 
in seiner Folge hat die Kirche immer mehr 
gelernt, dass sie wahrhaftig eine Weltkir­
che ist, die die Grenzen Europas nicht nur 
lokal, sondern auch kulturell überschritten 
hat. Was dies für die konkrete kirchliche 
Praxis heißen soll, bleibt allerdings immer 
noch strittig. Die Frage nach dem Verhält­
nis von Universalkirche und Teilkirche ist 
ja alles andere als eine abstrakte theologi­
sche Spekulation, die keine Konsequenzen 
hat. 19 Gerade im Bereich der Liturgie stellt 
sich sehr konkret die Frage, wieweit die 
Einheit der universalen Kirche auch ein­
heitliche gottesdienstliche Formen haben 
muss. Der hohe Respekt, den das 2. Vatika­
num allen rechtlich anerkannten liturgi­

schen Riten entgegengebracht hat (vgl. 
SC 4), erlaubt prinzipiell auch die Ent­
wicklung neuer Riten. Schon die Ausei­
nandersetzung um das Messbuch für die 
Diözesen Zaires hat gezeigt, dass die rö­
mische Kirchenleitung diesen Weg nicht 
gehen will.'o Mit der vierten und fünften 
Instruktion zur ordnungsgemäßen Aus­
führung der Liturgiekonstitution ist dies 
noch einmal deutlich geworden." Einheit­
lichkeit in den liturgischen Vollzügen und 
im gottesdienstlichen Leben insgesamt 
wird als ein wichtiger Ausdruck der Ein­
heit der Kirche angesehen. Inkulturation 
erscheint nur im Blick auf die außereu­
ropäischen Kirchen notwendig zu sein. 
Wenn der Eindruck nicht täuscht, begeg­
net man ortskirchlichen Adaptationen 
und lokalen Anpassungen mit wachsender 
Skepsis. 

Das Problem ist nicht ganz neu. Schon 
Ambrosius musste sich im 4. Jahrhundert 
für Mailänder Sonderbräuche verteidigen 

18 	 Vgl. dazu Winfried Haunerland, Der bleibende Anspruch liturgischer Erneuerung. Herausfor­
derungen und Perspektiven heute, in: Liturgiereform - eine bleibende Aufgabe (s. Anm. 4), 
52-80. 

19 	 Die bekannte Auseinandersetzung der Kardinäle Ratzinger und Kasper war ja gerade von prak­
tischen Erfahrungen her motiviert. Vgl. dazu etwa Hermann f. Pottmeyer, Der mühsame Weg 
zum Miteinander von Einheit und Vielfalt im Verhältnis von Gesamtkirche und Ortskirchen, 
in: Was ist heute noch katholisch? Zum Streit um die innere Einheit und Vielfalt der Kirche. 
Hg. v. Albert Franz (QD 192). Freiburg-Basel-Wien 2001, 291-310; Medard Kehl, Zum 
jüngsten Disput um das Verhältnis von Universalkirche und Ortskirchen, in: Kirche in öku­
menischer Perspektive. FS Walter Kasper. Hg v. Peter WaIterlKiaus KrämerlGeorge Augustin, 
Freiburg-Basel-Wien 2003, 81-101; auch Kilian McDonnell, Pentecost in Relation to the 
Ontological and Temporal Priority of the Universal Church: The Ratzinger/Kasper Debate, in: 
Ebd. 102-114. 

20 	 Vgl. Ludwig Bertsch, Entstehung und Entwicklung liturgischer Riten und kirchliches Leitungs­
amt, in: Der neue Meßritus im Zaire. Ein Beispiel kontextueller Liturgie (Theologie der Drit­
ten Welt 18). Freiburg-Basel-Wien 1993, 209-256. 

21 	 Vgl. Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Römische Liturgie und 
Inkulturation [Varietates legitimael. IV. Instruktion zur ordnungsgemäßen Durchführung der 
Konzilskonstitution über die Liturgie (Nr. 37-40). 25. Januar 1994 (VAS 114); Kongregation 
für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Der Gebrauch der Volkssprache bei der 
Herausgabe der Bücher der römischen Liturgie. Liturgiam authentieam. Fünfte Instruktion 
"zur ordnungsgemäßen Ausführung der Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über 
die heilige Liturgie" (zu Art. 36 der Konstitution). Lateinisch - Deutsch. 28. März 2001 (VAS 
154). 
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und tat dıes anlässlich eines konkreten uUSsSdadruc mangelnder Ehrturcht sind, die
Streitpunktes mıt dem ımmer noch be- sıch sOouveran über die geltenden Ordnun:
merkenswerten Satz „Ich wünsche, der gen hinwegsetzen oder auch die
mischen Kırche 1n allem tolgen, jedoch sıchten der lıturgischen orgaben keine
besitzen auch WIr gesunden Menschenver- Rücksicht auf dıe pastoralen Ertfordernis-
stanıd er ehalten WIT du$ m y nehmen. Sorgen über solche Entwick-
Tun bei Was anderswo ebenfalls aus lungen haben schon bald nach der Ver-

Gründen eingehalten wırd.“-“  +  e kündiıgung der Liturgiekonstitution
Die oppelte Frage bleibt aber der immer euen Ermahnungen der rFÖMNL-

Kirche Beginn des Jahrtausends auf- schen Kirchenleitung geführt Das in zahl
reichen Dokumenten 7uUumm USCTUC| komgegeben: Wıe viel Einheitlichkeit braucht

unser katholischer Gottesdienst, damit Cr mende Grundanliegen einer würdigen L1ı-
als Gottesdienst der Peiınen Kırche wahrge- turgıe sollten alle teilen. denen eine ehr
NOMMEN un ec als deren authenti- ürchtige und stiftungsgemäfße Feijer des
sche ıturglie bezeichnet werden kann, und (jottesdienstes Herzen hegt Es ist aber
wıe vıel Anpassungen und Adaptationen, kein Plädoyer Wildwuchs un Belie-
wıe viel Inkulturation und Eigendynamik bigkeit, für Banalıtät und lıturgischen AUus-

verkauf, CN ennoch manche rÖMmN-brauchen unseTrTe gottesdienstlichen Fel-
ern,; damıt s1e authentische Fejern der schen Reaktionen nıcht MNUuUrTr auf Zustim-
terschiedlichen Ortskirchen und der kan INUNg toßen
kreten Feiergemeinden sind?“ Die Ant- DIie Instruktion Redemptionmis Sacra-
wort darauf ıst nıcht leicht und wiıird cdie mentium VOo März 2004 iıst der üngste
Kırche sıcher noch lange vıelleicht Versuch, einıge Fehlentwicklungen kOr-
immer beschäftigen. rıgleren.“ Im Großen un (‚anzen ru

diese Instruktion NUur bekannte ege
Umgang mit mangelhafter Praxıs wıeder In Erinnerung, dıe offensichtlich

nıcht berall beachtet werden. Dass bei
en diesen eher strukturellen Fra- einem weltkirchlichen Dokument nıcht

gCNn ibt natürlich auch wıe ın Tüu alle Hınweise für alle er 1n gleicher
[en Zeiten problematische Entwicklun- Weise ktuell sind, IMNUuS$ nicht VerWUuOGC-

gen einzelnen Urten, die als 1S5- dern.” Auch ist hier nıcht der Ort prü-
brauch, Wıillkür oder zumındest dehizitäre fen, ob ıne solche Instruktion an [Nan-

Praxiıs bezeichnet werden mussen. Konkret chen tellen nıcht doch PC setfzen
1st hier Feierformen denken, die dem will oder zumindest einseltige Interpreta-
Wesen der hlıturgischen Feier schaden, die tionen bisheriger Regelungen vorschrei-

Ambrosius, De sacramentis 34 (FÜ Schmuitz 123)23 Vgl Winfried Haunerland, Authentische Liturgie. Der Gotteschenst der Kırche zwischen Uni-
versalıtät und Individualität, ın „n  2 135157
Vgl Instruktion Redemptionis Sacramentum über einıge Dınge ezüglıc der heiligsten Eucha-
ristie, die einzuhalten und vermeıden sınd. März 004 VAS 164)
50 dürften twa die Hinweise reıin polhitischen und weltlıchen redigten vermutlich den
deutschsprachigen aum derzeit kaum betreffen; vgl Redemptionis Sacramtentum Nr. VAS

33)
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und tat dies an lässlich eines konkreten 
Streitpunktes mit dem .immer noch be­
merkenswerten Satz: "Ich wünsche, der rö­
mischen Kirche in allem zu folgen, jedoch 
besitzen auch wir gesunden Menschenver­
stand. Daher behalten wir aus gutem 
Grund bei, was anderswo ebenfalls aus 
guten Gründen eingehalten wird." " 

Die doppelte Frage bleibt aber der 
Kirche am Beginn des 3. Jahrtausends auf­
gegeben: Wie viel Einheitlichkeit braucht 
unser katholischer Gottesdienst, damit er 
als Gottesdienst der einen Kirche wahrge­
nommen und zu Recht als deren authenti­
sche Liturgie bezeichnet werden kann, und 
wie viel Anpassungen und Adaptationen, 
wie viel Inkulturation und Eigendynamik 
brauchen unsere gottesdienstlichen Fei­
ern, damit sie authentische Feiern der un­
terschiedlichen Ortskirchen und der kon­
kreten Feiergemeinden sind? 23 Die Ant­
wort darauf ist nicht leicht und wird die 
Kirche sicher noch lange - vielleicht sogar 
immer - beschäftigen. 

Umgang mit mangelhafter Praxis 

Neben diesen eher strukturellen Fra­
gen gibt es natürlich auch - wie in frühe­
ren Zeiten - problematische Entwicklun­
gen an einzelnen Orten, die als Miss­
brauch, Willkür oder zumindest defizitäre 
Praxis bezeichnet werden müssen. Konkret 
ist hier an Feierformen zu denken, die dem 
Wesen der liturgischen Feier schaden, die 

Ausdruck mangelnder Ehrfurcht sind, die 
sich souverän über die geltenden Ordnun­
gen hinwegsetzen oder auch gegen die Ab­
sichten der liturgischen Vorgaben keine 
Rücksicht auf die pastoralen Erfordernis­
se nehmen. Sorgen über solche Entwick­
lungen haben schon bald nach der Ver­
kündigung der Liturgiekonstitution zu 
immer neuen Ermahnungen der römi­
schen Kirchenleitung geführt. Das in zahl­
reichen Dokumenten zum Ausdruck kom­
mende Grundanliegen einer würdigen Li ­
turgie sollten alle teilen, denen eine ehr­
fürchtige und stiftungsgemäße Feier des 
Gottesdienstes am Herzen liegt. Es ist aber 
kein Plädoyer für Wildwuchs und Belie­
bigkeit, für Banalität und liturgischen Aus­
verkauf, wenn dennoch manche römi­
schen Reaktionen nicht nur auf Zustim­
mung stoßen. 

Die Instruktion Redemptionis Sacra­
mentum vom 25. März 2004 ist der jüngste 
Versuch, einige Fehlentwicklungen zu kor­
rigieren." Im Großen und Ganzen ruft 
diese Instruktion nur bekannte Regeln 
wieder in Erinnerung, die offensichtlich 
nicht überall beachtet werden. Dass bei 
einem weltkirchlichen Dokument nicht 
alle Hinweise für alle Länder in gleicher 
Weise aktuell sind, muss nicht verwun­
dern." Auch ist hier nicht der Ort zu prü­
fen, ob eine solche Instruktion an man­
chen Stellen nicht doch neu es Recht setzen 
will oder zumindest einseitige Interpreta­
tionen bisheriger Regelungen vorschrei­

22 Ambrosius, De sacramentis 3,5 (Fe: Schmitz 123). 
23 Vgl. Winfried Haunerland, Authentische Liturgie. Der Gottesdienst der Kirche zwischen Uni­

versalität und Individualität, in: LJ 52 (2002), 135-157. 
24 Vgl. Instruktion Redemptionis Sacramentum über einige Dinge bezüglich der heiligsten Eucha­

ristie, die einzuhalten und zu vermeiden sind. 25. März 2004 (VAS 164). 
25 	 So dürften etwa die Hinweise zu rein politischen und weltlichen Predigten vermutlich den 

deutschsprachigen Raum derzeit kaum betreffen; vgl. Redemptionis Sacramentum Nr. 67 (VAS 
164,33). 
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ben möchte. Wichtiger schon ware che Hintergrund der Instruktion bildet: denn
rage, ob alle einzelnen Bestimmungen ın SeINeT Enzyklika hatte der aps die In-

den konkreten Bedingungen taf- struktion als rechtliche Konkretion bereits
ächlıch umsetzbar Sind: doch soll auch angekündigt.“” Die Diıskussion das dis-
die Praktikabilität hier nıcht /ZUrTr Debatte ziplınäre Dokument hat allerdings die Be-
stehen. 1eimenr lässt dıe relatıve Wıir- schäftigung miıt den theologischen und
kungslosigkeıt zahlreicher disziıplinärer spirituellen Fragen iın den Hintergrund BC-
Dokumente ın der Vergangenheıit die drängt. Doch UTF ennn auf dieser geistli-
Skepsis wachsen, ob das Ziel einerT WUuTr- chen ene erfolgreiche Anstrengungen
dıgen und fruchtbaren Liturgiefeier heute unternom  en werden, zÄ1bt 05 eine Chan-
noch auf diesem Weg erreicht oder zumin- einer umtassenden Erneuerung des
dest gefördert werden kann. Die gesell- lıturgischen Lebens und einer durchgrei-
schaftliıchen Veränderungen der etzten fenden Korrektur problematischer Ent-
Jahrzehnte haben zumindest ım deut- wicklungen.
schen Sprachraum einer Autoritäts- anz 1n diesem Sınn en diıe deut-
und Institutionskrise geführt, VO  D der schen Bischöfe mıt ıhrem Pastoralen

2yauch die Kirche als Teil der Gesellscha: Schreiben 17 Liturgie VO Jun] 2003
betroffen ıst Eın ftormaler Normengehor- der Liturgjepastoral einen Weg gewlesen,
>a i kaum mehr durchsetzbar.“ Wo der langfristig un nachhaltig truchtbar

sein kann, wenn CT 1n den kommendennıcht Verständnis tür ege und Ord-
NUuNgen exıstiert. werden diese icht mehr Jahren umgesetz( un!| On vielen mıtge-
akzeptiert Posıtıve Veränderungen kön- an wird. In der ubstanz en die
nen VOT diesem Hintergrun MNUuUr dort Bischöfe dabei asselbe Grundanliegen
durchgreifenden Ertolg aben, eın Be- Wwıe die römische Instruktion Redemptio-
wusstseinswandel inıtılert und erreicht NIS Sacramentum. Doch versuchen s1e
ırd konsequent einen verstehenden und WeTr-

Deshalb mussen die Bemühungen benden Zugang einer aNgSCMESSCHNCNH |1-
hıturgische Bıldung und eıne zeitgemäße turgischen Praxıs eröffnen. reiilıc
Mystagogıe verstärkt werden. An deren kann eın einzelnes Hirtenwort Nur einıge
Dringlichkeit erinnert die Instruktion Re- große Linı:en aufzeigen. Es ersetzt nıcht die
demptions Sacramentum der Über- geduldigen Bemühungen eine zeit-
schrift „Die Abhilfen“ erster Stelle gemäße Mystagogıe, dıe Aur einem BC+
Vergessen werden sollte auch nıcht, dass ringen Teil über Druckschriften und Do-
die im ahr 2003 erschienene NZY.  a kumente erfolgen kann. Deshalb mMussen
Ecclesia de Eucharistia den lehrmäßigen liturgische Bildung und Mystagogie einen

Vgl Eva Drechslter, 7wischen gesellschaftlichem Anspruch und prıvater Religiosität, Zur Wahr-
nehmung kirchlicher Ordnung 1n der (‚egenwart, ın ThPOQ 149 ), 350 —360

27 V Redemptionis dacramentum Nr. 170 VAS 164, 68)
28 Vgl 'aps Johannes Paul !., nzyklika FEcclesia de EucharistiaHaunerland/Vom „Gottesdienst“ zur „Gemeindefeier*‘?  79  ben möchte. Wichtiger schon wäre die  Hintergrund der Instruktion bildet; denn  Frage, ob alle einzelnen Bestimmungen  in seiner Enzyklika hatte der Papst die In-  unter den konkreten Bedingungen tat-  struktion als rechtliche Konkretion bereits  sächlich umsetzbar sind; doch soll auch  angekündigt.“ Die Diskussion um das dis-  die Praktikabilität hier nicht zur Debatte  ziplinäre Dokument hat allerdings die Be-  stehen. Vielmehr lässt die relative Wir-  schäftigung mit den theologischen und  kungslosigkeit zahlreicher disziplinärer  spirituellen Fragen in den Hintergrund ge-  Dokumente in der Vergangenheit die  drängt. Doch nur wenn auf dieser geistli-  Skepsis wachsen, ob das Ziel einer wür-  chen Ebene erfolgreiche Anstrengungen  digen und fruchtbaren Liturgiefeier heute  unternommen werden, gibt es eine Chan-  noch auf diesem Weg erreicht oder zumin-  ce zu einer umfassenden Erneuerung des  dest gefördert werden kann. Die gesell-  liturgischen Lebens und einer durchgrei-  schaftlichen Veränderungen der letzten  fenden Korrektur problematischer Ent-  Jahrzehnte haben — zumindest im deut-  wicklungen.  schen Sprachraum — zu einer Autoritäts-  Ganz in diesem Sinn haben die deut-  und Institutionskrise geführt, von der  schen Bischöfe mit ihrem Pastoralen  29  auch die Kirche als Teil der Gesellschaft  Schreiben zur Liturgie vom 24, Juni 2003  betroffen ist: Ein formaler Normengehor-  der Liturgiepastoral einen Weg gewiesen,  sam ist kaum mehr durchsetzbar.“ Wo  der langfristig und nachhaltig fruchtbar  sein kann, wenn er in den kommenden  nicht Verständnis für Regeln und Ord-  nungen existiert, werden diese nicht mehr  Jahren umgesetzt und von vielen mitge-  akzeptiert, Positive Veränderungen kön-  gangen wird. In der Substanz haben die  nen vor diesem Hintergrund nur dort  Bischöfe dabei dasselbe Grundanliegen  durchgreifenden Erfolg haben, wo ein Be-  wie die römische Instruktion Redemptio-  wusstseinswandel initiiert und erreicht  nis Sacramentum. Doch versuchen sie  wird.  konsequent einen verstehenden und wer-  Deshalb müssen die Bemühungen um  benden Zugang zu einer angemessenen li-  liturgische Bildung und eine zeitgemäße  turgischen Praxis zu eröffnen. Freilich  Mystagogie verstärkt werden. An deren  kann ein einzelnes Hirtenwort nur einige  Dringlichkeit erinnert die Instruktion Re-  große Linien aufzeigen. Es ersetzt nicht die  demptionis Sacramentum unter der Über-  geduldigen Bemühungen um eine zeit-  schrift „Die Abhilfen“ an erster Stelle.”  gemäße Mystagogie, die nur zu einem ge-  Vergessen werden sollte auch nicht, dass  ringen Teil über Druckschriften und Do-  die im Jahr 2003 erschienene Enzyklika  kumente erfolgen kann. Deshalb müssen  Ecclesia de Eucharistia den lehrmäßigen  liturgische Bildung und Mystagogie einen  26  Vgl. Eva Drechsler, Zwischen gesellschaftlichem Anspruch und privater Religiosität, Zur Wahr-  nehmung kirchlicher Ordnung in der Gegenwart, in: ThPQ 149 (2001), 350—360.  27  Vgl. Redemptionis Sacramentum Nr. 170 (VAS 164, 68).  28  Vgl. Papst Johannes Paul II., Enzyklika Ecclesia de Eucharistia ... über die Eucharistie in ihrer  Beziehung zur Kirche. 17. April 2003, Nr. 52 (VAS 159 [2., korr. Aufl.], 46). — Zur Enzyklika vgl.  ThPQ 151 (2003), 299—-302.  z  Vgl. Pastorales Schreiben Mitte und Höhepunkt des ganzen Lebens der Christlichen Gemeinde.  Impulse für eine lebendige Feier der Liturgie. 24. Juni 2003 (Die deutschen Bischöfe 74).ber die Fucharstije 1n ihrer

Beziehung ZUuUr Kirche April 2003, Nr. 52 VAS 159 korrt. Aufl.], Zur nzyklıka vgl
ThPO 151 299 — 302

29 Vgl Pastorales Schreiben Mıtte und Höhepunkt des SANZEN Lebens der Christlichen (Gemennde.
Impulse für ıne lebendige Feier der Liturgle, Jumnı 2003 (Die deutschen ıSChOTe 74)
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ben möchte. Wichtiger schon wäre die 
Frage, ob alle einzelnen Bestimmungen 
unter den konkreten Bedingungen tat­
sächlich umsetzbar sind; doch soll auch 
die Praktikabilität hier nicht zur Debatte 
stehen. Vielmehr lässt die relative Wir­
kungslosigkeit zahlreicher disziplinärer 
Dokumente in der Vergangenheit die 
Skepsis wachsen, ob das Ziel einer wür­
digen und fruchtbaren Liturgiefeier heute 
noch auf diesem Weg erreicht oder zumin­
dest gefördert werden kann. Die gesell­
schaftlichen Veränderungen der letzten 
Jahrzehnte haben - zumindest im deut­
schen Sprachraum - zu einer Autoritäts­
und Institutionskrise geführt, von der 
auch die Kirche als Teil der Gesellschaft 
betroffen ist: Ein formaler Normengehor­
sam ist kaum mehr durchsetzbar. 2 Wo• 

nicht Verständnis für Regeln und Ord­
nungen existiert, werden diese nicht mehr 
akzeptiert. Positive Veränderungen kön­
nen vor diesem Hintergrund nur dort 
durchgreifenden Erfolg haben, wo ein Be­
wusstseinswandel initiiert und erreicht 
wird. 

Deshalb müssen die Bemühungen um 
liturgische Bildung und eine zeitgemäße 
Mystagogie verstärkt werden. An deren 
Dringlichkeit erinnert die Instruktion Re­

demptionis Sacramentum unter der Über­
schrift "Die Abhilfen" an erster Stelle." 
Vergessen werden sollte auch nicht, dass 
die im Jahr 2003 erschienene Enzyklika 
Ecclesia de Eucharistia den lehrmäßigen 

Hintergrund der Instruktion bildet; denn 
in seiner Enzyklika hatte der Papst die In­
struktion als rechtliche Konkretion bereits 
angekündigt. 28 Die Diskussion um das dis­
ziplinäre Dokument hat allerdings die Be­
schäftigung mit den theologischen und 
spirituellen Fragen in den Hintergrund ge­
drängt. Doch nur wenn auf dieser geistli­
chen Ebene erfolgreiche Anstrengungen 
unternommen werden, gibt es eine Chan­
ce zu einer umfassenden Erneuerung des 
liturgischen Lebens und einer durchgrei­
fenden Korrektur problematischer Ent­
wicklungen. 

Ganz in diesem Sinn haben die deut­
schen Bischöfe mit ihrem Pastoralen 
Schreiben zur Liturgie vom 24. Juni 2003 2

• 

der Liturgiepastoral einen Weg gewiesen, 
der langfristig und nachhaltig fruchtbar 
sein kann, wenn er in den kommenden 
Jahren umgesetzt und von vielen mitge­
gangen wird. In der Substanz haben die 
Bischöfe dabei dasselbe Grundanliegen 
wie die römische Instruktion Redemptio­

nis Sacramentum. Doch versuchen sie 
konsequent einen verstehenden und wer­
benden Zugang zu einer angemessenen li­
turgischen Praxis zu eröffnen. Freilich 
kann ein einzelnes Hirtenwort nur einige 
große Linien aufzeigen. Es ersetzt nicht die 
geduldigen Bemühungen um eine zeit­
gemäße Mystagogie, die nur zu einem ge­
ringen Teil über Druckschriften und Do­
kumente erfolgen kann. Deshalb müssen 
liturgische Bildung und Mystagogie einen 

26 	 Vgl. Eva Drechsler, Zwischen gesellschaftlichem Anspruch und privater Religiosität. Zur Wahr­
nehmung kirchlicher Ordnung in der Gegenwart, in: ThPQ 149 (2001),350-360. 

27 	 Vgl. Redemptionis Sacramentum Nr. 170 (VAS 164,68) . 
28 	 Vgl. Papst Johannes Paul II. , Enzyklika Ecclesia de Eucharistia ... über die Eucharistie in ihrer 

Beziehung zur Kirche. 17. April 2003, Nr. 52 (VAS 159 [2., korr. Aufl.], 46) . - Zur Enzyklika vgl. 
ThPQ 151 (2003),299-302. 

29 	 Vgl. Pastorales Schreiben Mitte und Höhepunkt des ganzen Lebens der Christlichen Gemeinde. 
Impulse für eine lebendige Feier der Liturgie. 24. Juni 2003 (Die deutschen Bischöfe 74) . 



Haunerland/Vom „Gottesdienst”“ ZUrT „Gemeindeteijer”?

ständıgen und beständigen Platz 1ın der all- braucht eine Liturgia semper reforman-
gemelinen Seelsorge aben.“” Aus vielen Gründen Ist eine urch-

Liturgische Bildung und Mystagogie greifende Überarbeitung der erneuerten
sind eın Dienst den Gemeinden und liturgischen Ordnungen derzeit weder VOo  —_

den einzelnen Christen. Dıiesen kann und der aCcC her ngesagt, noch erwarten
Rom nicht eisten. Fr ISt Aufgabe der otwendiıg bleibt allerdings dıe ständige

Seelsorger VOT (Irt un ıhrer Bischöfe Pflege der hıturgischen Bücher. Deshalb
Bleibt dieser Dienst allerdings aus  b oder hat die zuständige Kongregation verschıe-

dene lateinische Bücher 1ın überarbeitetenird er nıcht ANSCHOMMEN, darf INan sıch
nıcht wundern, ennn aus Verantwor- Fassungen vorgelegt, etwa 99() die
tung, aber auch AdUSs eıner gewissen Ver- Feljer der Ordinationen und 991 die Fejer
zweiflung heraus weıterhıin VOorT allem der Trauung oder Im ahr 2002 das
diszıplinäre Dokumente den Weg der Omiısche esSssSDuUuC Eine Überarbeitung
turgischen Erneuerung begleiten und der bisherigen volkssprachigen usgaben
pragen versuchen. verschiedener Iıturgischer Bücher Wr ım

deutschen Sprachgebiet seıit den 980er
ahren ın el Miıt der Instruktion Li-Liturgische Erneuerung als bleibende

Aufgabe turgiam authenticam Vo März 2001
hat atıch die Kongregation für den Gottes-

Wenn Liturgiereform ım Sinne des dienst und die Sakramentenordnung eine
Konzils Teil der Kirchenreform ıst, dann umfassende Revısıon aller Übersetzungen
kann tatsächlich dıe Erneuerung des Got- angeordnet und damit ebentalls wenn

tesdienstes nıe eın Ende kommen. auch mıit eıgenen Akzenten das nliegen
enn „eine Ecclesia semper reformanda einer ege der lıturgischen Bücher

40 Vgl dazu Winfried Haunerland, Mystagogıie, lıturgische Biıldung und Feijerkultur. /u leiben-
den Aufgaben der Liturgiereform, In Liturgie und priesterlicher Dienst FS Manfred Probst.
Hg George Augustin, Paderbaorn 2004 ım Druck]. Auf eın konkretes Desiderat macht auf-
merksam Hans Hollerweger, Die katechetisch-homiletische Erschließung der Messe. Eın O-
ralliturgisches Desiderat, in: SUrsum Corda Variationen einem lıturgischen Motiv. Phi-
lipp Harnoncourt. Hg. Erich Renhart/Andreas Schnider. (‚raz 1991, 5— 1
Hoffentlich gehört den Ursachen 11UF selten das, W: Walter Arx (Liturgische Bildung
ıne bleibende Aufgabe, In: BıLi 71 1998 | 184—189, 188) VOTr wenigen Jahren meinte feststel-
len müssen: „Zum Deftizit lıturgischer Bıldung gehört wohl auch, daß selbst Priester nicht
[1UT in den ersten Jahren ach dem Konzil, sondern auc heute nach Jahren ın der Umset-
Zung der Liturgiekonstitution unsicher oder manchmal unwissend wıirken und sıch des-
halb In eiınen Rubrızısmus tlüchten.“
Reiner Kaczynski, Erneuerung der Kırche durch den Gottesdienst, {n Lebt Gottesdienst?
Die bleibende Aufgabe der Liturgiereform. Hg Theodor Maas-Ewerd. Freiburg—-Basel—-Wien
1988, 5-37, hier 15 7ur Sache vgl auch Klemens Rıchter. Liturgiereform als Mıtte eiINer ETr-

der Kırche, ın Das Konzil war Tst der ang. Die Bedeutung des Vaticanums für
Theologie und Kirche Hg dems. Maınz 1991, 53—74:; ders., Das Verhältnis von Kırche und
Liturglie. Zur Rezeption des Z/weıten Vatikanischen Konzils, in Herausforderung Aggıorna-
mento. Z ur Rezeption des Z weıten Vatikanischen Konzils. Hg Antonio Autiero 62)
Altenberge 2000, 17-] 7u den bleibenden ufgaben lıturgischer Erneuerung vgl uch die
weiterhin instruktiven 1nwelse VvVOo  — Hans Hollerweger, üssen wır die Liturgle immer NOC
erneuern? In ThPOQ [40) (1992), 41—47
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ständigen und beständigen Platz in der all­
gemeinen Seelsorge haben. JO 

Liturgische Bildung und Mystagogie 
sind ein Dienst an den Gemeinden und an 
den einzelnen Christen. Diesen kann und 
muss Rom nicht leisten. Er ist Aufgabe der 
Seelsorger vor Ort und ihrer Bischöfe. 
Bleibt dieser Dienst allerdings aus 'l oder 
wird er nicht angenommen, darf man sich 
nicht wundern, wenn - aus Verantwor­
tung, aber auch aus einer gewissen Ver­
zweiflung heraus - weiterhin vor allem 
disziplinäre Dokumente den Weg der li­
turgischen Erneuerung begleiten und zu 
prägen versuchen. 

Liturgische Erneuerung als bleibende 
Aufgabe 

Wenn Liturgiereform im Sinne des 
Konzils Teil der Kirchenreform ist, dann 
kann tatsächlich die Erneuerung des Got­
tesdienstes nie an ein Ende kommen. 
Denn "eine Ecclesia semper reformanda 

braucht eine Liturgia semper reforman­
da" " . Aus vielen Gründen ist eine durch­
greifende Überarbeitung der erneuerten 
liturgischen Ordnungen derzeit weder von 
der Sache her angesagt, noch zu erwarten. 
Notwendig bleibt allerdings die ständige 
Pflege der liturgischen Bücher. Deshalb 
hat die zuständige Kongregation verschie­
dene lateinische Bücher in überarbeiteten 
Fassungen vorgelegt, so etwa 1990 die 
Feier der Ordinationen und 1991 die Feier 
der Trauung oder im Jahr 2002 sogar das 
Römische Messbuch. Eine Überarbeitung 
der bisherigen volkssprachigen Ausgaben 
verschiedener liturgischer Bücher war im 
deutschen Sprachgebiet seit den 1980er 
Jahren in Arbeit. Mit der Instruktion Li­

turgiam authenticam vom 28. März 2001 
hat auch die Kongregation für den Gottes­
dienst und die Sakramentenordnung eine 
umfassende Revision aller Übersetzungen 
angeordnet und damit ebenfalls - wenn 
auch mit eigenen Akzenten - das Anliegen 
einer Pflege der liturgischen Bücher vo­

30 	 Vgl. dazu Winfried Haunerland, Mystagogie, liturgische Bildung und Feierkultur. Zu bleiben­
den Aufgaben der Liturgiereform, in: Liturgie und priesterlicher Dienst. FS Manfred Probst. 
Hg. v. George Augustin. Paderborn 2004 [im Druck]. Auf ein konkretes Desiderat macht auf­
merksam Hans Hollerweger, Die katechetisch-homiletische Erschließung der Messe. Ein pasto­
ralliturgisches Desiderat, in: Sursum Corda. Variationen zu einem liturgischen Motiv. FS Phi­
lipp Harnoncourt. Hg. v. Erich RenhartlAndreas Schnider. Graz 1991,95-104. 

31 	 Hoffentlich gehört zu den Ursachen nur selten das, was Walter von Arx (Liturgische Bildung­
eine bleibende Aufgabe, in: BiLi 71 [1998],184-189,188) vor wenigen Jahren meinte feststel­
len zu müssen: "Zum Defizit liturgischer Bildung gehört wohl auch, daß selbst Priester nicht 
nur in den ersten Jahren nach dem Konzil, sondern auch heute nach 35 Jahren in der Umset­
zung der Liturgiekonstitution unsicher oder sogar manchmal unwissend wirken und sich des­
halb in einen neuen Rubrizismus flüchten. " 

32 	 Reiner Kaczynski, Erneuerung der Kirche durch den Gottesdienst, in: Lebt unser Gottesdienst? 
Die bleibende Aufgabe der Liturgiereform. Hg. v. Theodor Maas-Ewerd. Freiburg-Basel-Wien 
1988, 15-37, hier 15. Zur Sache vgl. auch Klemens Richter, Liturgiereform als Mitte einer Er­
neuerung der Kirche, in: Das Konzil war erst der Anfang. Die Bedeutung des 11. Vaticanums für 
Theologie und Kirche. Hg. v. dems. Mainz 1991, 53-74; ders., Das Verhältnis von Kirche und 
Liturgie. Zur Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils, in: Herausforderung Aggiorna­
mento. Zur Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils. Hg. v. Antonio Autiero (MThA 62). 
Altenberge 2000, 117-130. - Zu den bleibenden Aufgaben liturgischer Erneuerung vgl. auch die 
weiterhin instruktiven Hinweise von Hans Ho/lerweger, Müssen wir die Liturgie immer noch 
erneuern? In: ThPQ 140 (1992),41-47. 



Haunerland/Vom „Gottesdienst“ 7Ur „Gemeindefeier” 81

rangetrieben.” Ihese Aufgabe wird 1n den Wenn der Streit die Liturgie aller-
nächsten Jahren ohne 7Zweifel viele Ta ings einem echten Dialog wird, dürtfte
bınden auch deutlich werden, dass die rage des

Für die liturgische Erneuerung dürf- Titels NUr eine scheinbare Alternative be-
ten aber dıese Arbeiten den liturgischen Liturgıe ıst die Feier der Kırche und
Büchern eher Hilfsdienste senin. FEine [ıtur- damiıit auch die Versammlung einer kon-
10 SsEMPET reformanda raucht VOT em kreten (Gjemeinschaft VON Glaubenden, die
die Bereitscha VOTr Urt, die eıgene ıturg1- sıch allerdings nıicht selbst feiern wollen.
sche Praxıs selbstkritisch betrachten, sondern das Heıl, das Oftt ihnen BC-
weıterzuentwickeln un korrigleren. chenkt hat 50 I111USS5 0S immer jenen
Insofern bedarf die ständig notwendige Gottesdienst gehen, In dem Gott durch
lıturgische Erneuerung VOTLT em umkehr- TISTtUS die Menschen heiligt und UTrc
bereiter Liturgen. Priester und Gemeinn- TISIUS VOon den Menschen angebetet und

verherrlicht wird.” Mıtten ın unsereTrden, die Umkehr und Erneuerung NUr als
eine Leistung ansehen, die Von anderen Weltzeit gibt CS allerdings diesen (Gottes-
erbringen ist, en das Wesen VOo  _ Ke- dienst NUT, weil konkrete Menschen
form und Erneuerung nıcht verstanden. sammenkommen und miıteinander teiern.

Der notwendige Streit die Litur- Deshalb ıst katholischer Gottesdienst 1111-
inerTr auch emeınndefeier.“”gle, Von dem anfangs gesprochen wurde,

wırd NUr dann fruchtbar se1N, WENN er

nicht DUr und nıcht einmal zuerst auf die
Bekehrung der jeweils anderen zielt, SOMN- Der Autor Dr. infrie, Haunertrland, geb
dern wWenn auch VO der eıgenen Um- 956 In Essen, ist Professor für Liturgiewis-
kehrbereitschaft begleitet ırd Insofern senschaft Üan der Katholisch-Theologischen
brau  ht die Entwıcklung der ıturgıe eıne Würzburg und wıirkte Von 996 —

200] In derselben Funktion Üan der KTUjalogische Uur, der nıicht alle (4Je-
sprächsteilnehmer sıch schon Besıitz Linz. Veröffentlichungen U, Die Eucha-
der ahrheı WISsen, sondern mıt Demut ristie und hre Wirkungen 1ImM Spiegel der
und Lernbereitschaft versuchen, den Euchologıe des Missale Romanum LOF
Wahrheitswert der anderen erkennen 71) Münster 1989; Die Primuiz. tudıen u

und die eigenen Positionen befragen hrer Feier IN der lateinischen Kirche Euro-
lassen.“ [)as treilich wırd auch beim Streit (StPLı 13), Regensburg 1997; miıt Sa

die iturgie nıcht einfacher seın als In berschinsky und H.- Wırtz Herausgeber
anderen eldern, Umkehr gefordert ıst Spiritualität und Liturgie. Irıer 2004

33 azu Anm 21
Vgl dazu P{W.: Rıchard Schaeffler, Bedingungen eıner Kultur des Dialogs. Chancen, Krısen,

35
Lernprozesse, ın: TIhPQ 1456 (1998) 339—53548
Vgl

36 Der Linzer Liturgiewissenschaftler Prof. Dr. ans Hollerweger hat in Lehre und Forschung
SOWIE Urc se1ıne Mıtarbeit offiziellen Reformwerk und ıin der pastoralen Vermittlung die
Anlıegen der lıturgischen Erneuerung durch viele Jahrzehnte gefördert (vgl dazu HID
2000],L Deshalb ıst ıhm dieser Beitrag anlässlich der Vollendung seines Lebens-
jahres Februar 2005 in freundschaftlıcher Verbundenheit gewidmet.
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rangetrieben." Diese Aufgabe wird in den 
nächsten Jahren ohne Zweifel viele Kräfte 
binden. 

Für die liturgische Erneuerung dürf­
ten aber diese Arbeiten an den liturgischen 
Büchern eher Hilfsdienste sein. Eine Litur­

gia semper reformanda braucht vor allem 
die Bereitschaft vor Ort, die eigene liturgi­
sche Praxis selbstkritisch zu betrachten, 
weiterzuentwickeln und zu korrigieren. 
Insofern bedarf die ständig notwendige 
liturgische Erneuerung vor allem umkehr­
bereiter Liturgen. Priester und Gemein­
den, die Umkehr und Erneuerung nur als 
eine Leistung ansehen, die von anderen zu 
erbringen ist, haben das Wesen von Re­
form und Erneuerung nicht verstanden. 

Der notwendige Streit um die Litur­
gie, von dem anfangs gesprochen wurde, 
wird nur dann fruchtbar sein, wenn er 
nicht nur und nicht einmal zuerst auf die 
Bekehrung der jeweils anderen zielt, son­
dern wenn er auch von der eigenen Um­
kehrbereitschaft begleitet wird. Insofern 
braucht die Entwicklung der Liturgie eine 
dialogische Kultur, in der nicht alle Ge­
sprächsteilnehmer sich schon im Besitz 
der Wahrheit wissen, sondern mit Demut 
und Lernbereitschaft versuchen, den 
Wahrheitswert der anderen zu erkennen 
und die eigenen Positionen befragen zu 
lassen." Das freilich wird auch beim Streit 
um die Liturgie nicht einfacher sein als in 
anderen Feldern, wo Umkehr gefordert ist. 

Wenn der Streit um die Liturgie aller­
dings zu einem echten Dialog wird, dürfte 
auch deutlich werden, dass die Frage des 
Titels nur eine scheinbare Alternative be­
nennt. Liturgie ist die Feier der Kirche und 
damit auch die Versammlung einer kon­
kreten Gemeinschaft von Glaubenden, die 
sich allerdings nicht selbst feiern wollen, 
sondern das Heil, das Gott ihnen ge­
schenkt hat. So muss es immer um jenen 
Gottesdienst gehen, in dem Gott durch 
Christus die Menschen heiligt und durch 
Christus von den Menschen angebetet und 
verherrlicht wird.35 Mitten in unserer 
Weltzeit gibt es allerdings diesen Gottes­
dienst nur, weil konkrete Menschen zu­
sammenkommen und miteinander feiern. 
Deshalb ist katholischer Gottesdienst im­
mer auch Gemeindefeier.J6 

Der Autor: Dr. Winfried Haunerland, geb. 

1956 in Essen, ist Professor für Liturgiewis­

senschaft an der Katholisch-Theologischen 

Fakultät Würzburg und wirkte von 1996­

2001 in derselben Funktion an der KTU 
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